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1 Einleitung 
1.1 Ausgangslage 

In Bezug auf 3D-Geodaten im Allgemeinen wie auch bei den Gebäudemodellen im Speziellen konn-
ten in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung festgestellt werden. Ausgehend von besseren 
Sensoren bei der Datenakquisition (digitale Photogrammetrie, Airborne Laserscanning), den Algo-
rithmen für die stark automatisierte Extraktion von spezifischen Objekten aus diesen Massendaten 
und nicht zuletzt die massiv gesteigerten Kapazitäten im Bereich der Visualisierung haben dazu ge-
führt, dass sich die Nutzung von 3D-Daten innerhalb von 15 Jahren von kostenintensiven Spezial-
anwendungen zu einem breit genutzten Massenprodukt entwickelt hat. 
Die Digitalisierung der Geschäftsprozesse hat in der kürzeren Vergangenheit auch in der Planung 
und Projektierung von Gebäuden und Infrastrukturen eine grosse Dynamik entfaltet. Der Vorteil von 
strukturierten digitalen Informationen im Kontext der BIM-Methode gegenüber grafischen Daten wird 
einem stetig wachsenden Anwenderkreis bewusst. 
Informationen über Gebäude oder deren digitale Repräsentationen dienen unterschiedlichsten Zwe-
cken und werden heute durch kommunale, kantonale und nationale Stellen wie auch durch Private 
verwaltet. Fast jede Nutzergruppe hat – meist historisch und rechtlich begründet – eine eigene Be-
trachtungsweise von Gebäuden und folglich eine eigene Definition, welches Objekt der Realwelt ge-
nau einer Gebäudeinformation entspricht. Die heute verfügbaren Datenbestände rund um Gebäude 
sind daher sehr unterschiedlich strukturiert. Durch die unterschiedlichen Zuständigkeiten und Aufga-
ben sind diese digitalen Datenbestände über Gebäude nicht frei von Widersprüchen. Erschwerend 
kommt hinzu, dass der Begriff «Gebäude» nicht einheitlich verwendet und die gleiche Information 
teilweise durch mehrere Organisationen verwaltet wird. Mit zunehmender Digitalisierung besteht ein 
wachsender Anspruch, dass Gebäudedaten aus unterschiedlichen Quellen logisch und geometrisch 
zu einer gesamtheitlichen Betrachtung miteinander verknüpft werden können. 
Ein künftiges Datenmodell für Gebäude muss mit den unterschiedlichen Interpretationen umgehen 
können. Da die Definitionen in der Regel auch eigene geometrische Ausprägungen (bzw. Vereinfa-
chungen) mit sich bringen, muss diesem Aspekt besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Im 
ersten Arbeitspaket werden daher die unterschiedlichen Sichtweisen dokumentiert, um die Überein-
stimmung wie auch die Abweichungen von Definitionen zum Gebäude zu erkennen. 

1.2 Auftrag und Projektziele 

Längerfristig wird die Schaffung eines einheitlichen, amtlichen Datenmodells für das digitale Abbild 
von den Gebäuden der Schweiz angestrebt. Dieses angestrebte Modell soll die Anforderungen von 
heute und morgen bedienen. So sollen zum Beispiel Gebäudedatensätze mit unterschiedlichen De-
taillierungsgraden und räumlichen Dimensionalitäten hindernisfrei logisch und geometrisch mitei-
nander verknüpft werden können. Zudem soll das Datenmodell beziehungsweise der Datenbestand 
«Amtliches Gebäude CH» gewährleisten, dass diese Daten Ausgangsbasis für Anwendungen der 
Planung, des Baus, des Unterhalts und der Bewirtschaftung von Gebäuden sind. Als Konsequenz 
daraus wird im Projektauftrag verlangt, dass die Interoperabilität mit BIM-Daten ermöglicht und si-
chergestellt werden muss. 

Hauptziel der Studie 
Erarbeitung und Schaffen von Grundlagen für die Initialisierung eines neuen, fachübergreifenden 
Datenmodells «Amtliches Gebäude CH». 
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Weitere Ziele der Studie sind, dass   
• die relevanten Akteure (Stakeholder) identifiziert sind, 
• die Anforderungen der relevanten Akteure und die Kundenbedürfnisse bekannt und dokumentiert 

sind, 
• die relevanten bestehenden Datenbestände, -modelle (Applikationsschemen), Prozesse und 

Schnittstellen (Austauschformate) erkannt und dokumentiert sind, 
• Ziele für ein amtliches Gebäudemodell aus der Umfeld- und Stakeholder-Analyse abgeleitet wer-

den, 
• Varianten zur technischen und organisatorischen Realisierung des neuen Gebäudemodells skiz-

ziert und evaluiert sind und dass 
• ein Handlungsplan zum weiteren Vorgehen skizziert ist. 

1.3 Methodik und Vorgehen 

Die Bearbeitung der Studie erfolgte in den folgenden zwei Phasen: 
• Arbeitspaket 1 – Umfeld- und Anforderungsanalyse 
• Arbeitspaket 2 – Implementierungsvorschlag mit Entwürfen für Gebäudedefinition, Datenmodell 

«Amtliches Gebäude CH» sowie Umsetzungs-Roadmap 

1.3.1 Arbeitspaket 1 - Umfeld- und Anforderungsanalyse 

Im Rahmen des ersten Arbeitspakets wurden sowohl die Ist-Situation über Daten zu Gebäuden wie 
auch die Anforderungen und Bedürfnisse an künftige Gebäudeinformationen zusammengetragen 
und zu einer Gesamtsicht konsolidiert. 
Das erste Arbeitspaket beinhaltete die folgenden Arbeiten: 
1. Identifizieren der relevanten Akteure (Regulatoren, Datenproduzenten und -nutzer). 
2. Sichten des heutigen Produkts TLM. Als Grundlage für die weiteren Arbeiten sind die Informatio-

nen zur heutigen Produktion von swissBUILDINGS3D , die durchgeführten Analysen und Untersu-
chungen von EBP (2015) und Flotron (2015) sowie die geplanten Weiterentwicklungen in 
Richtung «GWR-strukturiert» von Interesse. 

3. Identifizieren und analysieren von relevanten nationalen und internationalen Standards im Be-
reich Gebäudeinformationen. Die Analyse der heute vorliegenden Standards erfolgte mit beson-
derem Augenmerk auf den topologischen beziehungsweise geometrischen Aufbau von 
Gebäudemodellen als Basis für die weiteren Arbeiten für einen Entwurf für ein künftiges Daten-
modell.   

4. Erarbeiten des Fragenkataloges für die Interviews. 
5. Durchführung von Interviews. Bei der Auswahl der Interviewpartner wurden die unterschiedlichen 

Nutzungen von Gebäudeinformationen und gleichzeitig auch alle Sprachregionen der Schweiz 
angemessen berücksichtigt. 

6. Durchführung einer Online-Umfrage. Die in den vorhergehenden Arbeitsschritten gewonnen Er-
kenntnisse und Überlegungen zu einem künftigen Datenmodell «Amtliches Gebäude CH» wur-
den mit einer Online-Umfrage durch einen breiteren Teilnehmerkreis eingeschätzt und validiert. 

7. Aufbereiten und dokumentieren der Anforderungen aus Arbeitsschritten des Arbeitspakets 1 an 
ein künftiges Datenmodell (Inhalt, Struktur und Qualitätsanforderungen) als Grundlage für die 
Synthese. 
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1.3.2 Arbeitspaket 2 – Implementierungsvorschlag 

Aufgrund der in den Interviews gemachten Erfahrungen erfolgten die Arbeitsschritte in der zweiten 
Phase iterativ und zum Teil auch überlappend mit der ersten Studienphase: 
1. Erarbeiten bzw. Festlegen/Vorschlagen eines Gebäudebegriffs sowie von weiteren Definitionen, 

die im nachfolgenden Abschnitt aufgelistet sind. Die Definitionen waren eine wichtige Grundlage 
für die Online Umfrage. 

2. Entwerfen künftiges Datenmodells «Amtliches Gebäude CH». Aufgrund der Interviews zeigte 
sich, dass eine Einordnung und Abgrenzung des «Gebäudes» in «Bauwerke» wesentlich und für 
ein gemeinsames Verständnis mit weiteren Branchen unumgänglich sind. Aus diesem Grund 
wurden für eine Einordnung hierarchisch aufeinander abgestimmte Datenmodelle erarbeitet.   

3. Aufzeigen der Praxistauglichkeit des Datenmodell-Entwurfs anhand von Beispielgebäuden. Da-
mit die Überlegungen zum Datenmodell anhand realer Gebäude aufgezeigt und validiert werden 
konnten, wurde die Überlegungen zum Datenmodell anhand von Fotos von bestehenden kom-
plexen Gebäuden aufgezeigt. 

4. Erarbeiten einer Umsetzungs-Roadmap. Die Roadmap zeigt die nächsten Projektphasen und 
Arbeitsschritte bis zu einer Bereitstellung eines harmonisierten Datenbestandes «Amtliches Ge-
bäude CH» auf. 

Die Arbeiten wurden im Zeitraum von August 2019 bis Mai 2020 ausgeführt. Alle Erkenntnisse und 
Resultate werden im vorliegenden Bericht zusammengefasst. 

1.4 Begriffe und Definitionen 

Aufgrund der heute sehr unterschiedlichen Verwendung gewisser Begriffe – bezeichnet ein Gebäu-
demodell eine Objektstruktur oder einen Datensatz? – sind für diese Studie einheitliche und präzise 
Begriffe notwendig. Die Begriffe sind soweit möglich aus bestehenden Rechtsgrundlagen oder Nor-
men übernommen. Die Quellen sind jeweils aufgeführt (siehe auch Referenzen auf Seite vii). Dies 
unter dem Bewusstsein, dass es für einzelne Begriffe weitere Definitionen gibt. 
Im Rahmen dieser Studie «Amtliches Gebäude CH»2 werden die Begriffe wie folgt festgelegt und 
verwendet: 
Begriff Definition 
Amtliches Gebäude CH Datenmodell und/oder Datenbestand über 🡪 Bauwerke der Art 

🡪 Gebäude, gemäss den in dieser Studie erarbeiteten Definitio-
nen und Strukturen. 

Amtliche Gebäudedefinition Die Definition, was als 🡪 Gebäude zu betrachten/behandeln ist, 
gilt für alle Behörden auf den verschiedenen Staatsstufen (Bund, 
Kantone und Gemeinden). Die Definition beinhaltet keine Harmo-
nisierung von baurechtlichen Begriffen. 

Amtlicher Datenbestand Ein Datenbestand, welcher von Amtes wegen, d.h. auf einer defi-
nierten Rechtsgrundlage basierend, erstellt und bewirtschaftet 
wird. Durch die staatliche Quelle wird diesen Daten eine hohe 
Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit attestiert. 

2 Wichtiger Hinweis: Der Titel der ursprünglichen Ausschreibung der Studie «Amtliches Gebäudemodell CH» wurde im Verlauf der Arbei-
ten für die Studie in «Amtliches Gebäude CH» präzisiert. In den Beilagen zu diesem Bericht wird der ursprüngliche Titel verwendet.   
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Begriff Definition 
Aussengeschossfläche Die Aussengeschossfläche ist die genutzte Grundrissfläche aus-

serhalb der allseitig umschlossenen und überdeckten Geschoss-
fläche. Sie umfasst im Wesentlichen: Balkone, Terrassen, 
Dachzinnen, Dachgärten und offene Parkgaragen, sofern diese 
nicht in direkter Verbindung mit der Umgebungsfläche stehen 
(SIA 416:2003). 

Bauteil Ein Bauteil ist ein physisch unterscheidbarer Teil eines 🡪 Bau-
werks bzw. Tragwerks (SIA 112:2014) 

Bauwerk Oberbegriff für alle Bauten und Anlagen des Hoch- und Tiefbaus 
(gemäss SIA Merkblatt 2051). 

Bezugsfläche Fläche von 🡪 Gebäuden, Raumgruppen oder Räumen, welche 
zur Berechnung von flächenspezifischen Grössen verwendet 
wird. Diese dienen zur Spezifizierung und Charakterisierung so-
wie zum Vergleich von 🡪 Gebäuden, Raumgruppen oder Räu-
men. (SIA 380:2015) 

BIM Building Information Modeling   
Teil der BIM-Methode, welche die Erzeugung und die Verwaltung 
von digitalen Bauwerksmodellen einschliesslich der physikali-
schen und funktionalen Eigenschaften eines Bauwerks oder ei-
nes Geländes beinhaltet. Die digitalen Bauwerksmodelle stellen 
dabei eine Informationsdatenbank rund um das Bauwerk oder 
das Gelände dar und sind eine verlässliche Quelle für Entschei-
dungen während des gesamten Lebenszyklus, von der strategi-
schen Planung bis zum Rückbau. (SIA Merkblatt 2051) 

Digitaler Zwilling Ein digitaler Zwilling (Digital Twin) im Bau- und Immobilienwesen 
ist ein digitales Bauwerksmodell als digitales Replikat der Struk-
tur und des Verhaltens eines 🡪 Bauwerks (Real Twin) mit inter-
aktiven Verbindungen zum physischen Zwilling. Diese 
Verbindungen übertragen Informationen (Zustands-, Nutzungs- 
oder Analysedaten, Steuerungsbefehle usw.). Je nach Detaillie-
rung und Grad der Automatisierung sowie der Art der Verbindun-
gen und Informationen können digitale Zwillinge unterschiedliche 
Ausprägungen erreichen. Ein digitaler Zwilling bildet damit Zu-
stände (baulich wie betrieblich) eines realen 🡪 Bauwerks über 
die Zeit ab. Er kann ein bestehendes oder in der Realisierung be-
findliches 🡪 Bauwerk abbilden. 
(gemäss FHNW, https://www.3dgi.ch/3dgi2019/sli-
des/1_3_Wahbeh_Digital_Twin_DE.pdf)   

Energiebezugsfläche Summe aller ober- und unterirdischen 🡪 Geschossflächen, die 
innerhalb der thermischen 🡪 Gebäudehülle liegen und für deren 
Nutzung ein Konditionieren [Heizung und/oder Klimatisierung] 
notwendig ist (SIA 380:2015) 

Gebäude Im Allgemeinen: 
Gebäude sind ortsfeste Bauten, die zum Schutz von Menschen, 
Tieren oder Sachen eine feste Überdachung und in der Regel 
weitere Abschlüsse aufweisen. (IVHB) 

https://www.3dgi.ch/3dgi2019/slides/1_3_Wahbeh_Digital_Twin_DE.pdf
https://www.3dgi.ch/3dgi2019/slides/1_3_Wahbeh_Digital_Twin_DE.pdf
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Begriff Definition 
Für vorliegende Studie: 
Gebäude: auf Dauer angelegter, mit einem Dach versehener, mit 
dem Boden fest verbundener Bau, der Personen aufnehmen 
kann und Wohnzwecken oder Zwecken der Arbeit, der Ausbil-
dung, der Kultur, des Sports oder jeglicher anderen menschli-
chen Tätigkeit dient; 
(gemäss VGWR, Art. 2, lit b.) 

Gebäudegrundfläche Die Gebäudegrundfläche (GGF) ist jene Fläche des Grundstücks, 
welche von 🡪 Gebäuden oder 🡪 Gebäudeteilen durchdrungen 
wird (SIA 416:2003). 

Gebäudehülle Sie setzt sich aus den 🡪 Bauteilen zusammen, welche die Kondi-
tionierten Räume allseitig und vollständig umschliessen (SIA 
380:2015). Die Gebäudehülle stimmt als horizontaler Schnitt mit 
der 🡪 Geschossfläche überein. 

Gebäudemodell Ein Gebäudemodell wird sowohl als Datensatz über ein 🡪 Ge-
bäude wie auch als Gipsabbild eines Gebäudes verstanden. Zu-
dem besteht eine Verwechslungsgefahr zum 
Gebäudedatenmodell, welches die Strukturen, Beziehungen und 
Sachdaten beschreiben. Um Klarheit zu schaffen, werden in der 
Studie konsequent die Begriffe Datenmodell 🡪 «Amtliches Ge-
bäude CH»   
oder Datenbestand 🡪 «Amtliches Gebäude CH» verwendet. 

Gebäudeteil Als Gebäudeteile werden mit dem 🡪 Gebäude versichert: 
a) Einrichtungen, die ihrer Art nach Teil des 🡪 Gebäudes 

sind oder zu seiner Grundausstattung gehören; 
b) andere Einrichtungen baulicher Art, die eine dem 🡪 Ge-

bäude ähnliche Dauerhaftigkeit aufweisen und so im 🡪
Gebäude eingebaut, eingemauert oder untermauert sind, 
dass sie ohne erhebliche Werteinbusse oder ohne wesent-
liche Gebäudebeschädigung nicht entfernt werden können. 
Die blosse Befestigung gilt nicht als Einbau; 

c) Solarenergieanlagen, die auf dem oder am 🡪 Gebäude 
angebracht sind. 

(Verordnung zum Gesetz über die Gebäudeversicherung Kanton 
SG, Art. 10) 

Gebäudevolumen Das Gebäudevolumen (GV) wird aus der 🡪 Geschossfläche (GF) 
und der dazugehörigen Höhe berechnet, ohne jegliche Zuschläge 
oder Abzüge. 
Nicht zum Gebäudevolumen gerechnet werden spezielle Fundati-
onen, die einer Verbesserung der Tragfähigkeit des Baugrundes 
dienen wie z.B. Pfählungen, Kofferungen, Sohlenbeton usw. (ge-
mäss SIA 416:2003) 

Geschossfläche Die Geschossfläche GF ist die allseitig umschlossene und über-
deckte Grundrissfläche der zugänglichen Geschosse einschliess-
lich der Konstruktionsflächen. 
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Begriff Definition 
Die Geschossflächen bestehen aus den folgenden Komponen-
ten: Hauptnutzflächen HNF, Nebennutzflächen NNF, Verkehrsflä-
chen VF, 🡪Konstruktionsflächen KF, Funktionsflächen FF 
(gemäss SIA 416:2003) 

Geschosshöhe Höhe von oberkant des unteren Fertigbodens bis Höhe oberkant 
des oberen Fertigbodens (SIA 380:2015) 

Harmonisierte GebäudeinformationEs bestehen bereits verschiedene 🡪 amtliche Datenbestände 
über 🡪 Gebäude. Ein Datenbestand 🡪 «Amtliches Gebäude 
CH» soll mindestens das swisstopo-Produkt swissBUILDINGS3D 

und die verschiedenen 🡪 amtlichen Datenbestände wie Ge-
bäude- und Wohnungsregister (GWR), amtliche Vermessung 
(AV) und amtliches Adressverzeichnis zu einem harmonisierten, 
gesamtheitlichen Informationsbestand zusammenführen. 

Konstruktionsfläche Die Konstruktionsfläche ist die Grundrissfläche der innerhalb der 
🡪 Geschossfläche liegenden umschliessenden und innenliegen-
den Konstruktionsbauteile wie Aussen- und Innenwände., Stüt-
zen und Brüstungen. Die Konstruktionsfläche gliedert sich in 
tragende und nichttragende Konstruktionsflächen (gemäss SIA 
416:2003) 

1.5 Zweck und Inhalt dieses Dokuments 

Der vorliegende Bericht fasst alle Resultate und Erkenntnisse der Studie «Amtliches Gebäudemo-
dell CH» zusammen. 

# Kapitel Beschreibung 

1 Einleitung In diesem Kapitel werden die Ausgangslage, der Auftrag mit 
dem Projektziel sowie Methodik und Vorgehen beschrieben. 
Die für den Bericht massgebenden Definitionen werden eben-
falls hier aufgelistet. 

2 Analyse der Akteure und ak-
tueller Nutzerbedürfnisse 

Für ein gutes Kosten-/Nutzenverhältnis ist es für einen künfti-
gen Gebäudedatenbestand unabdingbar, die Stakeholder und 
ihre Bedürfnisse gut zu kennen. Das Vorgehen, die berücksich-
tigten Stakeholdergruppen und die Fragen werden in diesem 
Kapitel dokumentiert. 

3 Umfeldanalyse   Nebst der Berücksichtigung von Bedürfnissen der Stakeholder 
ist es für eine kostengünstige Umsetzung wichtig, dass die 
heute bestehenden Datenbestände und die (standardisierten) 
Applikationsschemas mit Gebäudedaten berücksichtigt werden. 

4 Synthese der Stakeholder- 
und Umfeldanalyse 

Die Erkenntnisse aus der Stakeholder-Analyse und Umfeldana-
lyse werden in diesem Kapitel zusammengefasst. 

5 Vorschlag Definition «Ge-
bäude» 

Basierend auf der Synthese und als Voraussetzung für die Erar-
beitung eines Datenmodells wird der Begriffsdefinition zum Ge-
bäude eingeführt und das Gebäude in den Kontext von 
Bauwerken gestellt. 



Acht Grad Ost AG 
Technischer Bericht, Studie «Amtliches Gebäude CH», 28. Juli 2020 7/75 

# Kapitel Beschreibung 

6 Entwurf Datenmodell «Amtli-
ches Gebäude CH» 

Es werden verschiedene Varianten für das Abbild von Gebäu-
den in der Realwelt in einen Datenbestand erarbeitet. Für die 
bevorzugte Variante wird ein konkretes Modell auf Stufe Klas-
sendiagramm entworfen und plausibilisiert. 

7 Weiteres Vorgehen In diesem Kapitel wird ein Vorschlag für die Weiterentwicklung 
der Resultate dieser Studie präsentiert (Handlungsplan zum 
weiteren Vorgehen). 

Anhang Im Anhang finden sich die folgenden Informationen: 
• Liste Teilnehmende und Datum Interview   
• Liste Teilnehmende Schriftliche Umfrage 
• Textvorschlag für Informationsschreiben an Mitwirkende   

Der Gesamtbericht umfasst die folgenden Bestandteile: 

# Bestandteile Gesamtbericht Studie «Amtliches Gebäudemodell CH»   

Studie «Amtliches Gebäudemodell CH» – Technische Bericht (dieses Dokument) 

Beilage 1   Fragenkatalog Interview (deutsch, französisch)   

Beilage 2   Dokumentation aller durchgeführten Interviews inklusive ergänzende Unterlagen 
(nach Durchführungsdatum) 

Beilage 3   Fragebogen Schriftliche Umfrage (deutsch, französisch) 

Beilage 4   Auswertung der schriftlichen Umfrage aus SurveyHero3 

Beilage 5 Entwurf Klassendiagramm «Amtliches Gebäudemodell CH» 
Anmerkung: 
Alle oben aufgelisteten Bestandteile des Berichts werden in einem ZIP-File zusammengefasst. 

1.6 Danksagung an alle auskunftsgebenden Personen im Rahmen dieser Studie 

Das Projektteam dankt allen interviewten Personen für ihre engagierte Mitwirkung, ihre Auskunfts-
bereitschaft sowie die Offenheit in den Gesprächen – auch bei kritischen Themen. Ein Dankeschön 
geht auch an alle Umfrageteilnehmenden. Basierend auf Ihren Rückmeldungen konnten die ersten 
Überlegungen nochmals weiter vertieft und weiterentwickelt werden. 
Marc Pancera von Itten+Brechbühl AG dankt das Projektteam für die wertvollen sowie bereichern-
den Diskussionen und Auseinandersetzungen im Rahmen der Entwicklung für einen Datenmodell-
Entwurf. Dank seiner vertieften Erfahrung im Bereich digitales Planen, Bauen und Betreiben (BIM 
und IFC) konnten bereits in dieser frühen Phase geschickte Datenstrukturen für einen künftigen Da-
tenaustausch entwickelt werden. 
Die Arbeiten im Rahmen dieser Studie für ein künftiges Datenmodell «Amtliches Gebäude CH» 
konnte dank der wertvollen Mitarbeit der Interview-Partner sowie der Umfrage-Teilnehmenden in der 
vorliegenden Art und Weise realisiert werden. Ihre uns zur Verfügung gestellten Informationen ha-
ben das Resultat mitgeprägt. Vielen Dank für all diese wertvolle Unterstützung und Mitwirkung. 

3 SurveyHero: www.surveyhero.com   

https://www.surveyhero.com/
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2 Analyse der Akteure und aktueller Nutzerbedürfnisse 
2.1 Stakeholder Identifikation 

Informationen und Daten zu Gebäuden werden von verschiedenen Fachdisziplinen im Arbeitsalltag 
verwendet. In Abhängigkeit von Aufgaben und Fragestellung können die Sichten auf das Gebäude 
sehr unterschiedlich sein. Damit ein künftiges Datenmodell «Amtliches Gebäude CH» sowie der da-
mit bewirtschaftete Datenbestand bei den unterschiedlichen Akteuren bekannt, akzeptiert und im 
Arbeitsalltag eingesetzt werden kann, ist es sinnig, in einem ersten Schritt die Bedürfnisse an Ge-
bäudeinformationen breit abgestützt zu erheben und zu dokumentieren. In diesem Schritt findet 
noch keine Bewertung der Nutzerbedürfnisse statt. Die Anforderungen und Bedürfnisse werden 
möglichst wertfrei und neutral erhoben. 
Mit der Erhebung der Nutzerbedürfnisse werden die Grundlagen für die Erarbeitung eines künftigen 
Datenmodells geschaffen. Dafür müssen die heutigen Anforderungen an Inhalt, Umfang und Quali-
tät von Gebäudedaten, wie auch heute bereits bekannte oder denkbare künftige Anforderungen er-
hoben und erfasst werden. Die Bedürfnisse sollen entsprechend ihren massgebenden Grundlagen 
(bestehende Regulation und Normierung) eingeordnet werden können. D.h. diese sind ebenfalls zu 
erheben und zu analysieren. Weiter sollten bestehende Datenbestände in Erfahrung gebracht und 
falls möglich in die Analyse einbezogen werden. Basierend auf diesen Analysen und Erkenntnissen 
sollen dann ein Vorschlag für eine Gebäudedefinition (siehe Kapitel 5) sowie ein Entwurf für ein 
künftiges Datenmodell (siehe Kapitel 6) erarbeitet werden. Für die Identifikation der Stakeholder 
stellt sich damit die Frage: Wer kann zu den oben erwähnten Punkten einen Beitrag leisten? Wer 
arbeitet heute mit Gebäudeinformation? Wer hat Interesse an künftigen Daten zum Gebäude?   
Akteure und Interessenten wurden zusammengetragen und aufgelistet. Wie nicht anders zu erwar-
ten, werden die Bedürfnisse an Informationen zum Gebäude sehr breit gestreut sein. Um diesen 
Umstand bereits bei der Auflistung der Stakeholder angemessen zu berücksichtigen und später ein-
facher Aussagen zu konsolidieren, wurden drei Kategorien von Stakeholdern gebildet. Die Katego-
rien basieren auf den folgenden Rollen der Akteure (ein Akteur kann dabei mehrere Rollen 
einnehmen): 
• Regulation und Normierung 
• Datenproduzierende 
• Datennutzende 
Neben der Rolle wurden auch die unterschiedlichen Sichten auf das Gebäude in die Identifikation 
von Stakeholdern miteinbezogen. Damit soll so weit wie möglich eine umfassende Gesamtsicht 
«Gebäude» in der Umfeldanalyse der Studie berücksichtigt und gewährleistet werden: 
• Rechtliche Sicht 
• Normative Sicht, Best Practices 
• Raumplanerische Sicht inklusive Gestaltungsfragen 
• Statistische Sicht 
• Versicherungstechnische Sicht 
• Energetische Sicht 
• Sicht Blaulichtorganisationen 
• Gesamte Wertschöpfungskette Bau 

◦ Planerisch 
◦ Bautechnisch (Bau und Sanierung) 
◦ Betrieb   
◦ Volkswirtschaftlich 
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Alle identifizierten Stakeholder wurden aufgelistet. Die Liste diente als Grundlage für die Auswahl 
von Interviewpartnern sowie Teilnehmende an der schriftlichen Umfrage. 

2.2 Mündliche Interviews 

2.2.1 Auswahl Interview-Partner 

Die Auswahl von Interview-Partnern basierte auf den folgenden Kriterien: 
• Ausgeglichene Beteiligung aller drei Rollen Regulation/Normierung, Datenproduzenten, Daten-

nutzende 
• Berücksichtigung aller aufgelisteten Sichten auf das Gebäude 
• Abdeckung der kantonalen und regionalen Unterschiede, Berücksichtigung aller Sprachregionen 

der Schweiz 
• Heutige wie auch künftige Akteure   

Die folgenden Personen und Organisationen haben sich dankenswerter Weise für ein Interview be-
reit erklärt: 

Abbildung 1   Interviewte Personen und Organisationen   

2.2.2 Fragenkatalog mündliche Interviews 

Für die Interviews wurde ein umfassender Fragenkatalog (deutsch und französisch) erarbeitet 
(siehe Beilagen 1 zum Bericht). Unabhängig von der Rolle der interviewten Personen wurde der 
Fragenkatalog für alle Interviews gleich verwendet. Damit wurde die Vergleichbarkeit der Antworten 
sichergestellt und gleichzeitig konnte damit auch eine Gewichtung der Fragen bzw. Antworten sicht-
bar gemacht werden. 
Bei der Erarbeitung des Fragenkatalogs wurde darauf Wert gelegt, dass einerseits alle Themen von 
Interesse breit angesprochen werden konnten und andererseits aber auch genügend Freiraum für 
noch nicht bekannte Bereiche oder Informationen bestehen blieb. So konnte noch nicht ausreichend 
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Berücksichtigtes bzw. Fehlendes aufgedeckt werden und in die Umfeldanalyse der Studie mitein-
fliessen. 
Der Fragenkatalog umfasst ca. 50 Fragen, die in folgende Gruppen eingeteilt wurden:   
Nutzung von Informationen über das Gebäude 
• Inhalt der Fragen: 

◦ Allgemein gehaltene Fragen als Einstieg ins Interview.   
◦ Nutzung von Gebäudeinformation, auch in Kombination/Verknüpfung mit weiteren Datensät-

zen. 
◦ Identifikation und Verortung von Gebäuden. 
◦ Bewirtschaftung von eigenen Datenbeständen. 
◦ Allfälliger internationaler Austausch von Informationen. 

• Erwartete Aussagen/Ziel: 
◦ Auslegeordnung zu Fragestellungen und Aufgaben für die Daten und Informationen zum Ge-

bäude verwendet werden. 
◦ Argumente für Entwicklung Datenmodell 
◦ Kenntnis relevanter Anwendungen/Treiber im Hinblick auf möglich Pilot-Umsetzungen.   
◦ Welche Fragen im weiteren Interviewverlauf hauptsächlich angesprochen werden sollen. 

Definition Begriff Gebäude allgemein 
• Inhalt der Fragen: 

◦ Verwendete Definitionen von Gebäuden mit allfälligen gesetzlichen oder normativen Grundla-
gen 

◦ Bekannte Abgrenzungen   
◦ Kantonale sowie regionale Unterschiede erfassen 

• Erwartete Aussagen/Ziel: 
◦ Sammlung/Auslegeordnung von Gebäudedefinitionen mit Stärken sowie Verbesserungs-/ Klä-

rungspotential 
Definition Begriff Gebäude detailliert 
• Inhalt der Fragen: 

◦ Unterteilung/Strukturierung von Gebäuden inklusive Detaillierungsgrad 
• Erwartete Aussagen/Ziel: 

◦ Anforderungen und Nutzen an Gebäudeunterteilung inklusive Information über den geforder-
ten Detaillierungsgrad. 

Daten, Informationsumfang, -erfassung, -nachführung, -qualität 
• Inhalt der Fragen: 

◦ Vorhandene Datenbestände inklusive Informationen zu Geometrie, Sachdaten, Aktualität 
◦ Zuständigkeiten, Prozesse und Vorgaben (Modell, Erfassungsrichtlinien, Qualitätsanforderun-

gen) zur Datenbewirtschaftung 
• Erwartete Aussagen/Ziel: 

◦ Kenntnisse über vorhandene Datenbestände mit Vorgaben, Prozessen etc., die allenfalls bei 
der weiteren Entwicklung zu berücksichtigen sind als Datenbezüger oder -lieferanten.   

Heutiger Datenbestand 
• Inhalt der Fragen: 

◦ Fragen zu allfällig vorhandenem Datenbestand zu Datenumfang, räumliche Abdeckung sowie 
Datenqualität 
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◦ Fragen zu Kosten für Aufbau und Nachführung
• Erwartete Aussagen/Ziel:

◦ Detailliertere Kenntnisse über vorhandene Datenbestände mit Vorgaben, Prozessen etc., die
bei der Entwicklung eines künftigen Datenmodells zu berücksichtigen sind.

◦ Aussagen für Kosten-/Nutzenüberlegungen
Interesse & Nutzen an einem harmonisierten Begriff und Modell 
• Inhalt der Fragen:

◦ Interesse an harmonisiertem Gebäude-Begriff sowie potentieller Nutzen
◦ Interesse an harmonisiertem Datenmodell für Gebäude sowie potentieller Nutzen
◦ Anforderungen bezüglich Geometrie, Sachdaten, Aktualität, Gebäude-Lifecylce
◦ Beitrag durch die interviewte Organisation zur Entwicklung eines harmonisierten Datenmo-

dells.
• Erwartete Aussagen/Ziel:

◦ Welches Interesse besteht an den geplanten Entwicklungen in Richtung Datenmodell «Amtli-
ches Gebäude CH»  

◦ Anforderungen an Datenmodell, die bei der Erarbeitung zu berücksichtigen sind.
Abschlussfragen 
• Inhalt der Fragen:

◦ Ausstieg aus dem Interview.
◦ Freiraum schaffen, um weitere Themen anzusprechen.
◦ Statement zu den für den Gesprächspartner zentralen Punkten.

• Erwartete Aussagen/Ziel:
◦ Themen erfassen, die bis dahin noch nicht bekannt sind.
◦ Themen erfassen, die im Gespräch bis dahin noch nicht angesprochen wurden.
◦ Kenntnisse, was ist für die nächsten Arbeitsschritte unbedingt zu berücksichtigen ist, um allen-

falls zu einem späteren Zeitpunkt für die Arbeiten die Akzeptanz unterschiedlicher Akteure zu
erhalten bzw. entsprechendes Verständnis aufzubauen.

Der Fragenkatalog wurde den Interview-Partnern jeweils zur Vorbereitung vorab zugestellt. 

2.2.3 Durchführung und Dokumentation Interviews 

Im Zeitraum von Oktober 2019 bis März 2020 wurden 22 Interviews durchgeführt (siehe Abbildung 1 
sowie Anhang A - 1). Sie erfolgten meist vor Ort und dauerten im Schnitt zwei Stunden. 
Die Antworten wurden in den Fragebogen schriftlich festgehalten. Im Nachgang zu den Interviews 
wurden aufgrund der Antworten bereits erste Konsequenzen für das Projekt identifiziert. Das nach-
folgende Schema zeigt die Dokumentation der Interviews beispielhaft auf: 

Frage / Aussage Antwort / Erkenntnis   Konsequenz für das Projekt 
Können Aussagen zu den 
Kosten für den Aufbau des 
Datenbestandes über die 
Gebäudeinformationen ge-
macht werden? 

• Aktuell kaum – leider. Kosten
und Nutzen sind schwierig zu
beziffern, was entsprechend
auch die Initialisierung von dies-
bezüglichen Projekten er-
schwert. Ziel ist im Rahmen von

• Grosser Aufwand für die Daten-
ersterhebung und die laufende
Bewirtschaftung. Kosten-Nutzen-
Verhältnis für die vorgesehenen
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Frage / Aussage Antwort / Erkenntnis Konsequenz für das Projekt 
BIM eine Kosten-Nutzen-Ana-
lyse zu machen. 

• Eine Aufwand–Nutzen–Analyse 
für die Erfassung von Bestands-
daten ist im kommenden Jahr 
vorgesehen. 

Informationen im Amtlichen Ge-
bäudemodell CH muss gegeben 
sein. 

Die Fragebogen wurden im Anschluss an das Interview aufbereitet und den Interview-Partnern für 
die Durchsicht zugestellt. Die Fragebogen sowie allfällig von Interview-Partner zur Verfügung ge-
stellte Unterlagen bilden einen Bestandteil zu diesem Bericht (siehe Beilagen 2 zum Bericht 4). 

2.3 Schriftliche Umfrage (Online) 

2.3.1 Auswahl Teilnehmende schriftliche Umfrage 

Für die Auswahl der Teilnehmenden an der schriftlichen Umfrage wurden die gleichen Kriterien wie 
bei der Festlegung von Interview-Partnern angewandt (siehe Kapitel 2.2.1). Im Gegensatz zu den 
Interviews konnte aber für die schriftliche Umfrage ein grösserer Teilnehmerkreis zur aktiven Mitwir-
kung eingeladen werden.   
Die Teilnehmenden an der schriftlichen Umfrage sind aus Anhang A - 2 ersichtlich. 

2.3.2 Fragebogen schriftliche Umfrage 

Der Fragenkatalog der mündlichen Interviews war für eine schriftliche Umfrage zu umfassend. Zu-
dem haben die durchgeführten Interviews aufgezeigt, dass einzelne Begriffe weiterführende Erklä-
rungen benötigen, damit sie nicht falsch interpretiert werden. Aus diesen Gründen würde für die 
schriftliche Umfrage ein neuer Fragebogen entwickelt (siehe Beilage 3 zum Bericht, deutsch/franzö-
sisch). 
Die Erarbeitung des Fragebogens erfolgte unter den folgenden Gesichtspunkten. Dabei war das 
Ziel, den Aufwand für die Teilnehmenden tief zu halten und damit die Akzeptanz des Fragebogens 
zu erhöhen, um einen hohen Rücklauf zu erreichen. 
• Dauer der Umfrage < 20min 🡪 Anzahl Fragen beschränken 
• Erste Synthese und Überlegungen zum Begriff/Definition «Gebäude» sowie zum Datenmodell 

durch Online-Umfrage validieren. 
• Ein Fragebogen für alle drei Kategorien/Rollen Regulation/Normierung, Datenproduzenten, Da-

tennutzende, wobei ein Stakeholder wiederum mehrere Rollen einnehmen kann. 
• Verwendete Begriffe sollen soweit wie möglich ohne Interpretationsspielraum sein, um Missver-

ständnisse zu vermeiden. 
• Definitionen für spezifische Begriffe im Zusammenhang mit der Studie zur Verfügung stellen. 
• Aufbau des Fragebogens: vom Allgemeinen zum Konkreten sowie vom einfachen zum Abstrak-

ten. 
• Fragetypen: Verwendung von geschlossene wie auch offenen Fragen, wobei bei den geschlos-

senen Fragen immer auch die Antwort «weiss nicht» vorgesehen wurde. 

4 Von den Interviews von TEP -Energy GmbH und OPAN Concept SA wurde keine Antwort auf den Entwurf erhalten, sie haben daher 
weiterhin den Status "Entwurf" 
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• Antwortkategorien: Bei Aussagen wurde eine gerade Anzahl an Antworten vorgegeben 
(«Stimme der Aussage zu», «Stimme der Aussage eher zu», «Stimme der Aussage eher nicht 
zu», «Stimme der Aussage nicht zu»). Damit konnten die Teilnehmenden keine neutrale Antwort 
in der Mitte wählen, sondern mussten sich für eine Tendenz der Aussage entscheiden. Aus den 
Antworten ergibt sich so eine klarere Aussage in die eine oder andere Richtung. Zusätzlich 
wurde als Antwort auch «weiss nicht/zum jetzigen Zeitpunkt keine Einschätzung möglich» zuge-
lassen. 

Der Online-Fragebogen umfasst die folgenden 9 Fragen, wobei für jede Frage die erwarteten Aus-
sagen bzw. das Ziel aufgelistet ist:   
Häufigkeit von Nutzung von Gebäudeinformationen 
• Richtige Ansprechpartner für schriftliche Umfrage? 
• Für eine Gewichtung der Antworten kann die Angabe über die Häufigkeit der Nutzung (häufige 

Nutzung versus seltene Nutzung) allenfalls von Interesse sein. 
Aufgaben und Fragestellungen im Zusammenhang mit Gebäudeinformation im Alltag 
• Prioritäten für Datennutzung 🡪 kann für Anforderungen mit Entwicklungsetappen und Roadmap 

entscheidend sein. 
• Nutzungen, die noch nicht bekannt sind. 
Nutzung von heute vorhandenen Informationen zum Gebäude 
• Welche Datensätze sind wie gut bekannt?   
• Wie oft werden die Datensätze verwendet?   
Art der Nutzung von heute vorhandenen Informationen zum Gebäude 
• Wie werden die Datensätze verwendet?   
• Interesse und Nutzen an einem harmonisierten Begriff «Gebäude»   
• Reicht die Definition von GWR aus, gibt es wesentliche Hindernisse? 
Interesse und Nutzen an einem harmonisierten Datenmodell «Amtliches Gebäude CH» 
• Ist Interesse vorhanden? 
• Welche Hindernisse sind allenfalls zu beachten? 
• Argumente für die Entwicklung des Datenmodells «Amtliches Gebäude CH»? 
Aussagen zu einem harmonisierten Datenmodell bzw. Datenbestand «Amtliches Gebäude 
CH» 
• Abstützen von Vorgesehenem. 
• Hinweise für das Datenmodell. 
Aussagen zu geometrischen Anforderungen an ein harmonisiertes Datenmodell «Amtliches 
Gebäude CH» 
• Abstützen von Vorgesehenem. 
Abschlussfragen 
• Rückmeldungen, was den Umfrageteilnehmenden wichtig ist. 🡪 Hinweise für weitere Schritte im 

Projekt. 
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2.3.3 Durchführung und Dokumentation schriftliche Umfrage 

Die schriftliche Umfrage wurde online zwischen Mitte März bis Ende April 2020 durchgeführt. Für 
die Online-Umfrage wurde das Tool «SurveyHero»5 verwendet. Das Tool bietet die Möglichkeit, 
Teilnehmende mit einem persönlichen Link zur Umfrage einzuladen. Daneben können aber auch 
nicht-personalisierte Links z.B. an Verbände oder Organisationen verschickt werden. 
Um eine gute Akzeptanz der Umfrage sowie einen hohen Rücklauf zu erreichen, wurden die Teil-
nehmenden vorab telefonisch über die Umfrage informiert und zu einer Teilnahme eingeladen. Da-
nach wurde die Einladung mit dem persönlichen Link per Mail an die Teilnehmenden geschickt. 
Nach ca. einem Monat wurden die Teilnehmenden mit einem Erinnerungs-Email zu einer Teilnahme 
aufgefordert, falls die Umfrage bis dahin noch nicht ausgefüllt wurde. Mit diesem Vorgehen konnte 
eine hohe Rücklaufquote von ca. 70% (47 Antwortende) erreicht werden. Die Antworten sind damit 
gut abgestützt. 
Zusammenfassung der Online-Umfrage: 
• Versand persönliche Einladungen: 67 
• Zusätzlicher Versand neutraler Link: 1x 
• Absagen: 3 
• Rückmeldungen: 47   

◦ Regulation/Normierung: 6 
◦ Datenproduzenten: 30 
◦ Datennutzende: 36 

• Rücklaufquote: ca. 70% 
In Anhang A - 2 sind die 47 Teilnehmenden an der schriftlichen Umfrage aufgelistet. Die erhaltenen 
Antworten als Auswertung aus dem Umfrage-Tool sind in Beilage 4 zu finden. 

5 SurveyHero: www.surveyhero.com   

https://www.surveyhero.com/
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3 Umfeldanalyse 
3.1 Nationale Datenbestände 

3.1.1 swissBUILDINGS3D 

Mit swissBUILDINGS3D Version 2.0 können 3D-Gebäude der Schweiz sowie des Fürstentums 
Liechtenstein als Datensatz bei der swisstopo bezogen werden. Ursprünglich aus VECTOR25 
Grundlagedaten entwickelt (Version 1.0, LOD1), werden die heute zur Verfügung stehenden Daten 
(LOD2) für die unterschiedlichsten Anwendungen genutzt und nachgefragt. Die swissBUILDINGS3D 

sind Teil des topographischen Landschaftsmodells (TLM), welches für verschiedene weitere Pro-
dukte verwendet wird. 
Ein Gebäude im TLM ist gemäss Erfassungsrichtlinie ein permanenter Bau, welcher das Kriterium 
Mindestgrösse (8 mal 3 m) überschreitet. Bei mehrstöckigen Gebäuden oder kartografisch wichtigen 
Gebäuden werden die Mindestgrössen reduziert. Besteht ein Gebäude aus mehreren Bauten, sind 
bei Nebenbauten auch kleinere Grundrisse relevant. 
Die einzelnen Dachflächen werden fotogrammetrisch realitätsnah erfasst (siehe Produkteinforma-
tion swissBUILDINGS3D 2.0 von swisstopo6). Danach werden diverse automatisierte Prozesse an-
gewendet, um Gebäude (Grundriss, Boden und Wände) zu bilden. Je nach Situation werden 
Dachüberstände manuell erfasst oder es wird ein Standardwert verwendet. Zu jedem Gebäude wer-
den Sachdaten wie Gebäudetyp, Nutzung und teilweise auch ein Gebäudenamen erfasst 
Die Abgrenzung zwischen Gebäude, welche aneinander gebauten Gebäuden sind, erfolgt nur auf-
grund unterschiedlicher Dachformen. Liegenschaftsgrenzen oder Unterteilungen der Bauten analog 
GWR oder AV sind bis dato nicht genutzt. Die Grundrisse aus der AV konnten nicht ins Produkt 
TLM integriert werden, wurden jedoch wo möglich für die Ableitung von Fassaden übernommen. 
Die Zunahme der Nachfrage und damit auch die Steigerung der Bekanntheit des Produkts zeigt die 
grosse Zunahme der Bestellungen, die sich in den letzten 5 Jahren (2015 bis 2019) versechzehn-
facht hat (siehe untenstehende Abbildung). 

Abbildung 2   Anzahl Bestellungen swissBUILDINGS3D pro Jahr (Quelle: swisstopo) 

6 Produkteinformation swissBUILDINGS3D 2.0: https://shop.swisstopo.admin.ch/de/products/landscape/build3D2   

https://shop.swisstopo.admin.ch/de/products/landscape/build3D2
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Abbildung 3   Anzahl Bestellungen swissBUILDINGS3D pro Monat (Quelle: swisstopo) 

Um diesen Erfolg weiterzuführen, sind Weiterentwicklungen des Produkts in Planung. Die aktuelle 
Version ist «dachformorientiert», d.h. die Unterscheidung der Gebäude erfolgt aufgrund differenzier-
ter Dachformen und unterscheidet sich damit von der Objektbildung im GWR und in der AV. Zum 
einen ist die AV auf die 2D Repräsentation ausgerichtet, so dass in der Regel die Hauptfassade im 
Datenbestand abzubilden ist, welche in etlichen Fällen nicht bis an die Dachunterseite ausgebildet 
ist (auskragende oder zurückspringende Fassaden). Zum anderen passen die aus den Dachformen 
abgeleiteten TLM-Grundrisse teilweise nur schlecht mit den Gebäudegrundrissen aus der AV zu-
sammenpassen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Drehungen, Formunterschiede (unterschiedlicher 
Detaillierungsgrad), Lageungenauigkeiten, fehlende oder zusammenhängende Gebäude (unter-
schiedliche Granularität). Die beiden Studien von EBP (2014) und Flotron (2015) haben die unter-
schiedlichen Gebäudestrukturen von TLM und AV im Detail untersucht (siehe Kapitel 3.4). Das Ziel 
war, Ansätze für das Zusammenfügen der beiden Datenbestände zu finden. 
In einem nächsten Entwicklungsschritt plant die swisstopo, dass die «dachformorientierten» Ge-
bäude gleich strukturiert werden wie im GWR. Damit kann eine logische Verknüpfung von swiss-
BUILDINGS3D und GWR ermöglicht werden. 
Für die vorliegende Studie interessieren insbesondere das heutige Einsatzgebiet der Daten, um die 
Nutzerbedürfnisse zu kennen und in die Überlegungen für ein künftiges Datenmodell einzubezie-
hen. Die Auswertung der Kunden- und Nutzungssegmente zeigt, dass heute die Daten zu einem 
grossen Teil von Planern, Architekten und Ingenieuren als Grundlage für verschiedenste Planungen 
(Raumplanung, Arealentwicklung, Überbauungsplanung), für Visualisierungen sowie für räumliche 
Analysen von Lärm, Schatten, Sichtbarkeit etc. verwendet werden (siehe Abbildung 4). Diese An-
wendungsbereiche sind bei der Stakeholder-Analyse abzudecken, um hier heutige und künftige Be-
dürfnisse zu eruieren.   



Acht Grad Ost AG 
Technischer Bericht, Studie «Amtliches Gebäude CH», 28. Juli 2020 17/75 

Abbildung 4   Kunden- und Nutzungssegment prozentual (Quelle: swisstopo) 

Die swissBUILDINGS3D werden in einer Datenstruktur gemäss CityGML gehalten. Da nur ein Teil 
der Datenstrukturen von Bedeutung sind, wurde ein eigenes Profil definiert. Für die Datenabgabe 
werden verschiedene weitere Formate abgeleitet. Der Datenbezug erfolgt heute zu 3/4 (!) als DXF-
Format (Abbildung 5). 

Abbildung 5   Datenformate für Datenbezug (Quelle: swisstopo) 

3.1.2 Eidgenössisches Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) 

Das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister wurde anhand von Daten der Volkszählung 
2000 zu statistischen Zwecken erstellt. Es hat sich nicht zuletzt dank der am 1. Juli 2017 in Kraft 
getretenen Totalrevision der Verordnung über das GWR (VGWR) als massgebendes nationales In-
formationssystem für Gebäude etabliert (siehe auch housing-stat.ch). Der Art. 2 der VGWR be-
schreibt den Begriff für das «Gebäude» (Vorschlag für Definition «Gebäude» siehe Kapitel 5). 
Weiter werden im GWR verschiedene Objektschlüssel definiert, welche von anderen Anwendungen 
verwendet werden, so u.a. der Eidgenössischer Gebäude-Identifikator (EGID), der Eingangs-Identi-
fikator (EDID) und der Wohnungs-Identifikator (EWID).   

https://housing-stat.ch
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Das GWR enthält Informationen zu Bauprojekten, Gebäuden, Wohnungen, Gebäudeeingängen und 
Strassen. Jedem Eintrag ist zur Vereinfachung des Datenaustauschs ein eindeutiger Identifikator 
zugeordnet. Der Merkmalskatalog beschreibt die im GWR enthaltenen Daten und liefert einen Über-
blick über den Aufbau und den Inhalt des Registers. 
Das Bundesamt für Statistik (BFS) führt das GWR in enger Zusammenarbeit mit kommunalen Äm-
tern sowie Fachstellen von Bund und Kantonen. Die Bauämter der Gemeinden oder der Kantone 
erfassen im GWR über die bereitgestellten Schnittstellen Bau-, Renovations- oder Abbruchprojekte, 
für die eine Baubewilligung erforderlich ist. Die zuständigen Stellen führen das GWR laufend nach. 
Durch die enge Verzahnung zwischen baupolizeilichen Prozessen und dem GWR ist das GWR die 
erste Anwendung für die Erfassung neu geplanter Bauten. In diesem Schritt wird für das (Neu-)Bau-
projekt die Adresse (EDID) und der Gebäude-Identifikator (EGID) vergeben. Eine korrekte Untertei-
lung eines Bauwerks auf eventuell mehrere Gebäude gemäss VGWR Art. 2 ist daher in diesem 
Schritt eigentlich unabdingbar. In der Praxis zeigt sich allerdings, dass die Erfassungsvorschriften 
von den Gemeinden nicht immer eingehalten werden. Ebenfalls zeigen Untersuchungen, dass ver-
schiedene Sachdaten gemäss Merkmalskatalog nicht korrekt nachgeführt werden, wobei dies teil-
weise auch darauf zurückzuführen ist, dass die Eigentümer nicht immer die nötigen 
Baubewilligungsverfahren initiieren. Zur Verbesserung der Datenqualität sind verschiedene Bestre-
bungen beim BfS und bei den Kantonen im Gang. 
Das GWR dient für Statistik-, Forschungs- und Planungszwecke und für die Ausführung von gesetz-
lichen Aufgaben auf Ebene des Bundes, der Kantone oder der Gemeinden. Seit der Totalrevision 
der VGWR wurde die Verwendung der im GWR enthaltenen Informationen für administrative Zwe-
cke erleichtert. 
Bedingt durch den Ursprungszweck der Volkszählung wurden nur die zu Wohnzwecken genutzten 
Gebäude im GWR erfasst. Erst mit der Totalrevision der GWR-Verordnung im Jahr 2017 wurde die 
Erfassung auf alle Gebäude ausgedehnt. Damit wird eine Synchronisierung mit der Gebäudeinfor-
mation der AV möglich und die Objektstrukturierung kann zwischen GWR und AV harmonisiert wer-
den. Diese Erweiterungsarbeiten laufen zurzeit und werden vermutlich 2020 abgeschlossen. Damit 
steht dann ein flächendeckender Datensatz mit Registerinformationen zu allen Gebäuden zur Verfü-
gung. 

3.1.3 Amtliche Vermessung 

Hauptaufgabe der amtlichen Vermessung ist das Erheben der Grundstücksgrenzen und das Nach-
führen dieser Daten. Damit leistet die amtliche Vermessung einen wichtigen Beitrag zur Sicherung 
des Grundeigentums. Zusammen mit den beschreibenden Informationen über Gebäude, Verkehrs-
wegen, Gewässern, weiterer Beschaffenheit der Erdoberfläche und administrativen Daten bildet die 
amtliche Vermessung den Referenzdatensatz für nahezu alle anderen Geoinformationen, die für 
zahlreiche Anwendungen in Wirtschaft, Verwaltung und Privatleben unverzichtbar sind. So basieren 
viele geografische Informationssysteme wie Orts-, Stadt- und Zonenpläne auf den Daten der amtli-
chen Vermessung. Diese Daten bilden in ihrer Gesamtheit ein nationales Produkt, für das einheitli-
che Standards definiert sind. Auf rund 81% der Gesamtfläche der Schweiz liegen digitale Daten der 
amtlichen Vermessung vor. Die Bauzonen weisen eine digitale Abdeckung von über 95% auf. 
Die Gebäude als Teil der Daten der AV sind demzufolge Referenzdaten im Sinne des Geoinformati-
onsrechts und haben damit amtlichen Charakter. Dies wird durch die Möglichkeit der Beglaubigung 
von analogen und digitalen Auszügen noch bekräftigt. Beglaubigte Auszüge aus der amtlichen 
Vermessung sind Urkunden im Sinne von Art. 9 ZGB. Damit erhält die Gebäudeinformation in der 
AV auch rechtlich einen hohen Stellenwert. 
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Darauf stützen sich verwandte Prozesse wie Baubewilligungs- oder Planungsverfahren gerne ab, 
indem beglaubigte Auszüge aus der AV als Grundlage vorgeschrieben werden. Dadurch entsteht 
eine enge Verzahnung des Meldewesens der AV mit verschiedenen Prozessen in der Gemeinde, 
welche eine zeitnahe Aktualisierung der Gebäudeinformationen in der AV ermöglichen. Spätestens 
mit Baubeginn ist jedes Gebäude als projektiertes Objekt in den Daten der AV erfasst. Dank der di-
gitalen Projektierung der Bauten kommen diese Informationen den definitiven Einmessungen in der 
Regel sehr nahe. Vor allem aber steht mit Baubeginn eine räumlich definierte Objektstruktur in der 
AV zur Verfügung, die auch bereits die wesentlichen Identifikatoren (EGID, EDID) und Sachdaten 
umfasst. 
Durch die umfassende Arbeit mit AV-Daten als Basis für Projekte in verschiedenen Verfahren bildet 
die AV einen unverzichtbaren Defacto-Standard für geometrische Gebäudeinformation. 
Mit dem Instrument der Periodischen Nachführung der Amtlichen Vermessung (PNF) wird der Infor-
mationsinhalt der AV-Daten periodisch systematisch überprüft. Bezüglich der Gebäude können drei 
Fälle unterschieden werden: ein neues Gebäude ohne Eintrag in der AV, ein abgebrochenes Ge-
bäude, das in der AV noch dokumentiert ist und wesentliche geometrische Änderungen am Gebäu-
debestand wie z.B. ein neuer Wintergarten. Alle Veränderungen werden im Rahmen der PNF in den 
Daten der AV nachgeführt und dem Bauamt der Gemeinde Meldung erstattet. Dadurch wird sicher-
gestellt, dass die weiteren gebäudebezogenen Prozesse angestossen werden (Nachführung GWR, 
Nachträgliche Baubewilligung, Vergabe von Adressen und Hausnummern, etc.). Damit leistet die 
PNF einen wichtigen Beitrag für zuverlässige, amtliche Gebäudeinformationen. 
In der Definition eines Gebäudes der AV (Art. 14 TVAV) wird bereits heute direkt die GWR-Defini-
tion übernommen. Die Gebäude, Bauten und Gebäudeteile sind in den AV-Ebenen «Bodenbede-
ckung» und «Einzelobjekte» als 2D-Flächen abgebildet. Grundsätzlich wird der "Durchstich" der 
Gebäudehülle auf der Erdoberfläche als Gebäude erfasst. Diese horizontale Projektion wird relativ 
detailliert strukturiert zum Beispiel mit kleinen Versätzen in der Fassade, etc. Vertikale Versätze im 
Gebäude werden hingegen nur bei markanten Abstufungen und demzufolge eher zurückhaltend 
erfasst. Dies ist auch den begrenzen Darstellungsmöglichkeiten in 2D geschuldet. Das aktuelle Da-
tenmodell der AV ist bezüglich der Gebäude noch kein wirkliches Objektmodell. Dies zeigt sich zum 
Beispiel an der Verwaltung der unterirdischen Gebäudeteile, wo auf Stufe Bund keine abschlies-
sende Definition vorgegeben ist und daher einige Kantone die unterirdischen Bauten als gesamtes 
Objekt in den Daten führen, andere Kantone hingegen nur diejenigen unterirdischen Teile, die in der 
2D-Projektion über die Gebäudehülle hinausragen. 

3.2 Standards 

3.2.1 SIA Normen 

Die Planenden und Ingenieure sind im Rahmen ihrer Tätigkeit auf verschiedenste Grundlagen, Da-
ten und Informationen angewiesen. Für die vorliegende Studie sind verschiedene SIA Normen hin-
sichtlich ihrer Anforderungen an Informationen über die geometrischen Ausprägungen eines 
Gebäudes untersucht worden. Die Hinweise auf die Normen wurden in den Interviews (siehe Kapitel 
2) gesammelt. Es wurde keine systematische Analyse weiterer SIA Normen auf mögliche Relevanz 
zu dieser Studie durchgeführt. 
SIA 416. In dieser Norm werden die Flächen und den aus ihnen abgeleitete Volumen grundsätzlich 
definiert. Diese Definitionen finden in verschiedenen weiteren Normen ihre Anwendung. Aus Sicht 
der Studie sind die Begriffe Geschossfläche und Aussengeschossfläche, da hier eine Differenzie-
rung zwischen dem eigentlichen Gebäude und aussenliegenden, aber einem Gebäude zugehörigen 
Flächen erfolgt.   
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Von besonderer Bedeutung für die Nutzung von Gebäudedaten ist die SIA 380 (Grundlage für ener-
getische Betrachtungen von Gebäuden). Die Kantone müssen aufgrund der CO2-Verordnung perio-
disch Bericht an den Bund erstatten (Art. 16: Die Kantone erstatten dem BAFU regelmässig Bericht 
über ihre technischen Massnahmen zur Verminderung der CO2-Emissionen von Gebäuden). Grund-
lagen für das Berichtswesen sind Angaben zu den Gebäudehüllen und den Energiebezugsflächen, 
welche in SIA 380 definiert sind. Die Energiebezugsflächen bauen auf den Flächendefinitionen von 
SIA 416 auf. 
Für die vorliegende Studie ebenfalls von Interesse ist die SIA 112. In dieser Norm werden die ver-
schiedenen Phasen im Lebenszyklus eines Bauwerks definiert und beschrieben. Mit dem Fokus auf 
Daten sind die Phasen von Bedeutung, in welchen Daten konsumiert beziehungsweise produziert 
werden. In der Phase "Strategische Planung" werden im Leistungsbereich 112 "Beschrieb und Visu-
alisierung" Grundlagen und Unterlagen zusammengetragen, hier werden 3D Gebäudemodelle re-
gelmässig berücksichtigt (siehe Kapitel 3.1.1). Diese Grundlagen werden in den späteren Phasen 
(Vorstudie, Projektierung) bedarfsweise ergänzt und verbessert. Parallel mit der Informationsbe-
schaffung wird die Dokumentation über das neue Gebäude aufgebaut. Mit Abschluss der Phase 53 
"Inbetriebnahme" wird mit dem Leistungsbereich 532 "Beschrieb und Visualisierung" gefordert, dass 
eine vollständige Dokumentation des Bauwerks vorliegt und damit auch alle Projektänderungen 
nachgeführt sind. Damit liegen aus Sicht eines Gebäudedatenbestandes potentiell alle Informatio-
nen für die Nachführung vor.   
Aus der Sicht von Gebäudemodellen darf das SIA Merkblatt 2051 "Building Information Modelling 
(BIM) – Grundlagen zur Anwendung der BIM-Methode" nicht fehlen, ist es doch das erste Dokument 
der SIA zum Thema BIM beziehungsweise digitales Bauen. Dieses Merkblatt beschreibt wie aus 
dem Titel geschlossen werden kann keine konkreten Vorgaben zum digitalen Bauen, sondern legt 
ein Fundament für die doch bedeutenden Veränderungen durch die Digitalisierung. Wichtig sind da-
her für die Schweiz die Einführung von Begriffen und das Aufzeichnen einer möglichen Prozessor-
ganisation im nationalen (Bau-)Kontext. 

3.2.2 eCH-0129 Datenstandard Objektwesen   

Die Leitidee der eCH-Fachgruppe «Objektwesen» lautet: "Die Standardisierung der Struktur, Be-
deutung und Semantik von Objektdaten (insbesondere Gebäude-, Grundstück- und Katasterdaten) 
schafft die Voraussetzungen dafür, dass diese ohne manuelle Eingriffe elektronisch weitergereicht 
werden können. Eine ganze Reihe administrativer Abläufe und Datenaustauschprozesse kann 
dadurch automatisiert werden." (siehe auch ech.ch) 
Das Objektwesen besteht aus den Prozessen mit der öffentlichen Verwaltung (inklusive Ereignisse 
und Meldungen) der folgenden fünf Domänen: 
• Bau: Lebenszyklus von Bauten 
• Amtliche Vermessung: Lage und Geometrie der Objekte 
• Versicherung: Gebäudebewertung zur Risikoabschätzung und Schadensprävention 
• Schätzung Grundstück und Gebäude für Steuern und Versicherungen 
• Grundbuch: Eigentümer, Rechte und Lasten 
An diesen Prozessen sind diverse private und öffentliche Akteure beteiligt. 
Um die Zusammenarbeit zu erleichtern, wurde ein gemeinsames Austauschdatenmodell geschaf-
fen, mit dem sich alle relevanten Entitäten beschreiben lassen, und schliesslich wurden auf Grund 
der Prozesse und des Austauschdatenmodells für diese Akteure die verschiedenen Meldungen defi-
niert. 
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Im Standard eCH-0129 wird das allen Meldungen zugrundeliegende Austauschdatenmodell defi-
niert. Es werden sämtliche Entitäten inklusive deren Merkmale und Identifikatoren sowie ihre Bezie-
hungen zueinander definiert. 
In den Domänenstandards eCH-0130 (Bauwesen), eCH-0131 (Meldungen der amtlichen Vermes-
sung an Dritte), eCH-0132 (Meldungen der Gebäudeversicherer an Dritte), eCH-0133 (Schätzung 
im Objektwesen), eCH-0134 (Grundbuchmeldungen an Dritte), eCH-216 (GWR-Nachführung) wer-
den die für die entsprechenden Domänen relevanten Meldungen spezifiziert.   
In Bezug auf den Lebenszyklus von Bauten sind folgende Prozesse von besonderer Bedeutung: 
• Einreichen eines Baugesuchs für einen Neubau: spätestens mit der Erteilung der Baubewilligung 

wird gemäss eCH-0216 das Bauprojekt im GWR erfasst (und damit eine GWR-Nummer gelöst). 
Im Standard werden alle Datenlieferprozesse beschrieben wie Projekt erfassen, Projekt mutie-
ren, Gebäude abgebrochen usw. Ein Teil dieser Meldungen wird an die AV-Stelle geschickt, wel-
che im Nachgang dazu die Gebäudeinformationen nachführt. 

• Aufgrund von Baugesuchen wird nach Vorgabe von eCH-0132 die Versicherungsnummer verge-
ben und das potentielle Versicherungsobjekt erfasst (Status „projektiert“). Nach Erhalt der Bau-
bewilligung wird zum Versicherungsobjekt eine Bauzeitversicherung (BZV) eröffnet (Status „im 
Bau“). Die Versicherungsnummer wird sowohl der Baubehörde wie auch der AV-Stelle übermit-
telt. 

• Nach einer Nachführung (Mutation) in der AV werden verschiedene Empfänger mit aktualisierten 
Informationen versorgt. Diese sind beispielsweise die Grundbuchämter, welche via AVGBS-
Schnittstelle die notwendigen Informationen für den Liegenschaftsbeschrieb erhalten. Die techni-
schen Regeln für die Struktur der Meldungen sind in eCH-131 dokumentiert (nicht zu verwech-
seln mit dem Datenmodell AVGBS für den eigentlichen Inhalt). 

In diesen Standards werden auch Gebäudedaten im Kontext mit weiteren Informationen modelliert. 
Das gesamte Austauschmodell als Nutzungsmodell befindet sich erst in wenigen Kantonen im Auf-
bau. Die Meldungsstandards werden sich mehr und mehr etablieren. Zum Beispiel wird die Schnitt-
stelle zwischen Amtlicher Vermessung und Grundbuch in den nächsten Jahren auf die neuen eCH-
Meldungsstandards umgestellt. 
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Abbildung 6   Schematische Darstellung der relevanten eCH-Standards im Objektwesen Kanton Zürich 

3.2.3 Bauen Digital Schweiz, Datenfeldkatalog BIM2FM 

Im Bereich digitales Bauen und BIM laufen seit einigen Jahren verschiedene Standardisierungs-
Aktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene. Die internationale Sicht wird im nachfolgenden 
Kapitel beschrieben. In der Schweiz wurde anfangs 2020 ein Leitfaden "Datenfeldkatalog BIM2FM" 
für professionelle Bauherren entwickelt. Das Ziel war gemäss den Autoren, eine fachliche (nicht 
technische) Basis zu schaffen, mit welcher ein einfaches Bestellen von Facility-Management Daten 
möglich wird, welche für den Betrieb und die Bewirtschaftung von Bedeutung sind. 
Der Leitfaden fokussiert stark auf die Sicherstellung von Informationen über ein Bauwerk, welche in 
der Betriebsphase relevant sind. Im Vergleich zu der Planungs- und Realisierungsphase ist diese 
Phase deutlich länger und erhält laut verschiedenen Quellen von Architekten nicht immer die nötige 
Aufmerksamkeit. In diesem Sinn ist dieser Leitfaden gut begründet. Inhaltlich wird der Datenfeldka-
talog seinem Titel BIM2FM nicht ganz gerecht, da keine Verbindung der Objekte und Attribute mit 
dem Datenmodell von Building Smart (IFC) in den Dokumenten aufgeführt ist.   

3.2.4 Interlis 

Im Gegensatz zu den vorher aufgeführten inhaltlichen Datenstandards ist Interlis ein umfassendes 
Werkzeugset zur standardisierten Datenmodellierung. Es umfasst eine konzeptionelle Datenbe-
schreibungssprache und ein Regelwerk zur automatischen Generierung einer Transferstruktur. In-
terlis wurde anfangs der 90-er Jahre in der Schweiz für die Digitalisierung der Amtlichen 
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Vermessung entwickelt. Heute ist Interlis durch verschiedene Gesetze7 als Datenbeschreibungs-
sprache und als Transfermechanismus vorgegeben. Durch die Gesetzgebung sind demzufolge für 
alle Geobasisdaten ein Datenmodell zu entwickeln und mit Interlis zu beschreiben. Daten eines Ge-
obasisdatensatzes müssen nicht ausschliesslich, aber auch im Interlis-Format bereitgestellt werden. 
Durch die Ausrichtung auf Datenmodellierung und -transfer ermöglicht Interlis beziehungsweise da-
rauf aufbauende Softwareprodukte die Prüfung eines Datenbestandes auf die Modellkonformität. 
Weitere Prüfungen, welche die Einhaltung von Erfassungsrichtlinien gewährleisten, können durch 
die umfangreichen Modellierungsmöglichkeiten auch anwendungsneutral beschrieben werden. 
In den letzten Jahren hat sich Interlis in der Schweizer Geobranche weitestgehend durchgesetzt 
und wird international im Bereich «Land Administration Domain Model» (siehe Kapitel 3.3.4) für 
seine Mächtigkeit geschätzt. Die weitere Verbreitung ist allerdings schwierig, da Interlis nur eine na-
tionale Norm ist und daher weder von ISO noch von OGC offiziell anerkannt ist.   
Zur Vereinfachung verschiedenster Modellierungen sind in Interlis gewisse 2D-Basisgeometrien de-
finiert. Für das Datenmodell Stockwerkeigentum mussten neue Typen erarbeitet werden, damit die 
3D-Objekte optimal abgedeckt werden. 

3.3 Internationale Datenmodelle mit Fokus Gebäudeinformationen   

Auf internationaler Ebene sind in den letzten zwei Dekaden verschiedenste technische Standards 
durch ISO und OGC entwickelt worden, um die Interoperabilität zwischen den Applikationen zu er-
höhen. Diese Standards decken teils sehr grundlegende Aspekte ab wie Definitionen von Koordina-
tenbezugssysteme (ISO 19112), Basis-Geometrien (ISO 19107), abstrakte und konkrete Services 
(ISO 19119 bzw. 19128, 19142). Weitere Standards sind näher an eine Anwendung orientiert wie 
Datenproduktspezifikationen (ISO 19131), Metadaten (ISO 19115) oder Datenqualität (ISO 19157). 
Zudem sind verschiedene standardisierte Datenmodelle entwickelt worden, mit dem Ziel, dass letzt-
lich eine semantische Interoperabilität erreicht werden kann. Im Kontext von Informationen mit Fo-
kus auf Gebäude sind von verschiedensten Organisationen Datenmodelle erarbeitet und publiziert 
worden. Auch wenn diese Modelle Informationen über Gebäude beinhalten, sind die hauptsächli-
chen Inhalte und Ziele sehr unterschiedlich, siehe nachfolgende Abbildung. Im Folgenden werden je 
zwei Standards von OGC und ISO näher beschrieben. 

7 Unter anderem Geoinformationsgesetz und die zugehörigen Verordnungen, Technische Verordnung über die amtliche Vermessung 
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Abbildung 7   Übersicht über untersuchte internationale Datenmodelle 

3.3.1 LandXML / LandInfra 

LandXML wurde im angelsächsischen Raum primär für den Austausch von Informationen aus der 
Planung an den Geomatiker (Absteckungen) beziehungsweise vom Geomatiker an Projektierende 
(Situationsaufnahmen) entwickelt. Das Schema wurde insbesondere bei Tiefbauprojekten breit ein-
gesetzt. Im Katasterwesen hat das Modell besonders bei Titel-orientierten Ländern teilweise eine 
besondere Bedeutung, so können in Australien Daten im LandXML-Modell für die Produktion des 
"ePlan" (Katasterplan für Dokumentation des Eigentums / Titel) verwendet werden.8 

Anstelle einer Weiterentwicklung des LandXML Standards wurde 2016 ein neuer OGC Standard 
LandInfra publiziert.9 Das Datenmodell ist weiterhin in der Schnittstelle zwischen Projektierung und 
Geomatik angesiedelt. Nebst einer einfachen Modellierung von Anlagen sind weiterhin auch Infor-
mationen über Eigentum sowie Aufnahmen beziehungsweise Absteckungen im Modell enthalten. 
Auch wenn das neue LandInfra-Modell stärker mit anderen Standards wie IFC und LADM abge-
stimmt wurde, ist die Ausrichtung auf den angelsächsischen Raum stark sichtbar (z.B. Vertiefung 
der Gebäudeinformationen nur zu Wohnanlagen). Die Vermischung von Eigentum, Bodennutzung 
(land use), verschiedensten Infrastrukturen und Geomatik haben zudem zur Folge, dass alle As-
pekte nur in allgemeiner Form definiert sind. 

8 Siehe auch https://www.icsm.gov.au/what-we-do/electronic-lodgement-and-transfer-survey-data-working-group 
9 Siehe http://docs.opengeospatial.org/is/15-111r1/15-111r1.html 

http://docs.opengeospatial.org/is/15-111r1/15-111r1.html
https://www.icsm.gov.au/what-we-do/electronic-lodgement-and-transfer-survey-data-working-group
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Abbildung 8 Auszug aus dem LandInfra Klassendiagramm – Einordnung Gebäude 

3.3.2 CityGML   

Mit der wachsenden Verfügbarkeit von hochauflösenden Luftbildern und 3D-Punktwolken von Lidar-
Befliegung wurden ab ca. 2005 flächendeckende 3D Gebäudemodelle für eine gesamte Stadt auf-
gebaut. Für die Produktion und Nutzung dieser Stadtmodelle wurde 2008 die erste Version von   
CityGML als OGC Standard publiziert. Der Standard war ursprünglich ausgerichtet auf die Visuali-
sierung von Gebäuden und hat dabei verschiedene Detaillierungsgrade für Gebäude eingeführt (Le-
vel of Details), siehe Abbildung 9. Mit wachsender Auflösung von Grundlagedaten sind immer mehr 
Objektarten im Datenmodell aufgenommen worden, so dass heute auch Bauwerke wie Tunnel und 
Brücken, Gewässer, Vegetation, Installationen und Einrichtungen, sowohl in den Bauwerken wie 
auch im Aussenraum (z.B. Lichtsignale, Haltestellen) enthalten sind. 

Abbildung 9   Unterschiedlicher Detaillierungsgrad (Level of Detail) in CityGML   
(Quelle: https://kartat.espoo.fi/3d/citymodel_en.html) 

Ein Gebäude kann in der aktuellen Version 3.0 sehr fein granular ausmodelliert werden, so können 
beispielsweise auch Stockwerke (Storey), Wohnungen (Subdivisons), Konstruktionen (Constructive 
Element), Räume, Installationen (Küche, Bad) oder gar Einrichtungen (Schrank, Tisch etc.) in 

https://kartat.espoo.fi/3d/citymodel_en.html
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CityGML dokumentiert und ausgetauscht werden. Weiter liegt im Datenmodell ein temporales 
Schema zugrunde, so dass verschiedene Zeitstände eines Objekts abgebildet werden können. 

Abbildung 10   Klassendiagramm CityGML Version 3, Module Gebäude 

Die Stärke von CityGML liegt in der guten Verankerung in der Geobranche. Verschiedene Hersteller 
bieten Anwendungen für die Erfassung, Verwaltung in Modell-konformen Strukturen an. Für die se-
mantische Interoperabilität sind nebst diesen Werkzeugen aber auch die von der "Special Interest 
Group 3D" erarbeiteten Erfassungsvorschriften und Qualitätsstandard von Bedeutung10 . Die Mög-
lichkeit, ein auf einen konkreten Einsatz adaptiertes Profil von CityGML zu definieren, lässt sowohl 
eine Einschränkung wie auch eine Erweiterung des Standards zu. Ein reduziertes Profil sollte damit 
immer auch konform zum Standards sein, bei einem korrekt erweiterten Profil (auch als Application 
Domain Extension bezeichnet) muss sich ein CityGML Standard ableiten lassen. 
Weiter stehen verschiedene Werkzeuge für die Konversion von und nach CityGML zur Verfügung. 
Nicht zuletzt sind heute Gebäude-Daten von verschiedensten Städten, Regionen oder gar Länder in 
diesen Modell-Strukturen verfügbar. Das swissBUILDINGS3D (mit einem eigenen Profil) ist ebenso 
wie die Stadtmodelle von Basel, Bern oder Zürich in CityGML-konformen Strukturen verwaltet.   

3.3.3 Industry Foundation Classes 

Die Digitalisierung im Bauwesen ist verglichen mit anderen Branchen relativ spät angelaufen. In der 
Schweiz wurden zwar die ersten Vorgaben für die Harmonisierung früh durch die SIA in Form von 
Layer-Bezeichnungen für DXF (GeoBau DXF, 1994) eingeführt, sind dann aber lange nicht über 

10 Siehe https://www.sig3d.de/ 

https://www.sig3d.de
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Darstellungsorientierte Vorgaben hinaus entwickelt worden. International haben sich die ersten Be-
strebungen im Bauwesen in Form von Industry Foundation Classes (IFC) um 2000 manifestiert. 
In der Praxis wird IFC seit etwa 10 Jahren verbreitet eingesetzt, wobei sich in diesem Zeitraum auch 
der Begriff Building11 Information Modeling (BIM) mehr und mehr für digitales Planen und Bauen 
durchgesetzt hat. Mit BIM wird in der Regel eine Methode beschrieben, welche die Zusammenarbeit 
und den Datenaustausch zwischen allen Akteuren über den gesamten Lebenszyklus von Bauwer-
ken umfasst und unterstützt. Die wesentliche Veränderung gegenüber früheren digitalen Bauwerks-
dokumentationen liegt darin, dass ein umfassendes Datenmodell mit definierten Klassen, 
Beziehungen, Attributen und Aufzähllisten vorliegt, wobei die Sach- und Geometriedaten nicht von-
einander getrennt sind. 
Über die Jahre ist der Umfang der Datenmodells stark angewachsen, damit alle bei einem Bauwerk 
denkbaren Komponenten definiert sind. Die aktuell gültige Version von IFC 4.1 enthält gut 800 Klas-
sen (Entitäten) und 200 Enumerations (Aufzähllisten). Eine Übersicht über die wichtigsten Klassen 
im Kontext von Gebäuden ist in Abbildung 11 dargestellt. 
Das Modell erlaubt praktisch beliebige Erweiterungen aller Definitionen und so werden offenbar in 
der praktischen Anwendung diese Möglichkeiten rege benutzt. Aufgrund von mündlichen Informatio-
nen werden Erweiterungen von den Softwareherstellern auch für bereits im Modell bestehenden De-
finitionen zugelassen. Weiter verunmöglichen die beliebigen, nicht standardisierten Erweiterungen 
eine Nutzung über die Systemgrenzen hinweg.   

Abbildung 11   Vereinfachte Darstellung des Klassendiagramms von IFC (Quelle: Rajabifard, 2019) 

Die Schweiz hinkt bei der Einführung der BIM-Methode anderen Ländern deutlich hinterher. Wäh-
rend in Grossbritannien, Skandinavien oder Hong Kong schon seit etlichen Jahren BIM einen festen 
Platz hat, sind in der Schweiz erst wenige Bauten damit geplant und realisiert worden. In den letzten 
2-3 Jahren hat die Methode allerdings viel Schwung aufgenommen und sie soll sich in der Schweiz 
innert weniger Jahren etablieren. So heisst es im Aktionsplan Digitale Schweiz: "Ziel ist, dass der 

11 Hinweis: Building ist im Sinne von Bauen und nicht im Sinn von Gebäude zu verstehen. 
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Bund und alle bundesnahen Betriebe (inkl. SBB) ab 2021 für Immobilien und ab 2025 für Infrastruk-
turanlagen die BIM Methode verpflichtend anwenden." Aus der langjährigen Erfahrung mit semanti-
scher Interoperabilität bei Geodaten scheint dieser Fahrplan nur dann realistisch, wenn ein 
wesentliches Ziel der Digitalisierung – nämlich Daten einmal zu erheben und mehrfach zu nutzen – 
nicht angestrebt wird. Diese Einschätzung basiert darauf, dass bis dato nur ein Datenfeldkatalog 
bekannt ist (siehe Kapitel 3.2.3) und damit zum einen noch kein IFC-basiertes Datenmodell und 
zum anderen auch keine Erfassungsrichtlinien vorliegen. Daher fehlt zum Stand heute die techni-
sche Grundlage für harmonisierte Datenbestände. Die einzelnen Akteure werden also in der Lage 
sein, Daten – innerhalb der Grenzen von IFC – nach ihren Präferenzen zu strukturieren. Die Wie-
derverwendung durch eine andere Stelle wird nicht ohne weiteres möglich sein. 

3.3.4 Land Administration Domain Model 

Aus einer ganz anderen fachlichen Domäne stammt das Land Administration Domain Model 
(LADM). Dieses Datenmodell wurde erarbeitet, um auf einen formalen Mechanismus zur Beschrei-
bung von Eigentum und Rechte an Grund und Boden wie Kataster- und Urkundendaten. LADM 
wurde durch die breite Abstützung innerhalb ISO TC211 im Jahr 2012 als Standard publiziert. 
Es bietet eine erweiterbare Grundlage für die Entwicklung und Verfeinerung effizienter und effektiver 
Katastersysteme auf der Grundlage einer modellgetriebenen Architektur. Die Anwendung von 
LADM ermöglicht es den beteiligten Parteien, sowohl innerhalb eines Landes als auch zwischen 
verschiedenen Ländern, auf der Grundlage des gemeinsamen Vokabulars (d.h. einer Ontologie), zu 
kommunizieren beziehungsweise Daten zu nutzen und auszutauschen 
LADM deckt grundlegende informationsbezogene Komponenten des Katasterwesens ab, ein-
schliesslich derjenigen über Land, im Wasser, unter der Oberfläche und Bauten. Es ist ein abstrak-
tes, konzeptuelles Modell mit drei Paketen (siehe auch Farbgebung in Abbildung 12): 
• Parteien (Party, in Grün): für die Verwaltung von Informationen über Menschen und Organisatio-

nen. 
• Verwaltungseinheiten (AdministrativeSource, in Gelb): zur Beschreibung von Rechten, Verant-

wortlichkeiten und Einschränkungen (Eigentumsrechte). 
• Räumliche Einheiten (Spatial Units, in Blau): für die Dokumentation von Parzellen und dem 

Rechtsraum von Gebäuden und Versorgungsnetzen. Die räumliche Ausprägung einer Einheit 
wird durch die roten eingefärbten Geometrieklassen definiert. 
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Abbildung 12   Klassendiagramm LADM (Quelle: Lemmen, 2015) 

Die LADM ist generisch, aber erweiterbar. Es ist üblich, dass zusätzliche Attribute, Betreiber, Ver-
bände und Klassen, für ein spezifisches Regional- oder Länderprofil benötigt werden. Auch das Da-
tenmodell der AV wurde bereits als LADM Profil modelliert (siehe Germann, 2017). Zur präziseren 
Beschreibung wurde das Klassendiagramm um einen Interlis-Beschrieb erweitert. 

Abbildung 13   Interlis im Kontext LADM (Quelle: Germann 2017) 
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LADM wurde in verschiedenen Projekten auch zur Dokumentation von Stockwerkeigentum verwen-
det. Die Limiten des Modells für eine allgemeine Beschreibung von Gebäuden und damit für eine 
breitere Nutzung der Gebäudeinformationen manifestiert sich durch verschiedene Ansätze, wie 
LADM mit anderen Datenmodellen kombiniert werden kann. Als Beispiel wird auf das Paper von Li 
(2016) verwiesen.   

3.4 Studien zur Verknüpfung von TLM und AV 

Im ursprünglichen Konzept des topografischen Landschaftsmodell TLM (2004) war vorgesehen, 
dass die 3D-Dächer im TLM erfasst und verwaltet werden. Die Gebäudehauptgrundrisse und die 
Gebäudedetails hätten aus der AV in das TLM integriert werden sollen. Mit den 3D-Dächern und 
den 2D-Grundrissen hätten im Grundsatz die 3D-Gebäude gebildet werden sollen. Vertreter der 
Kantone und swisstopo hatten zum damaligen Zeitpunkt jedoch unterschiedliche Auffassungen be-
treffend den gegenseitigen Nutzungsbedingungen. Die Integration der Gebäudedaten aus der AV in 
das TLM war in der Folge nicht realisierbar. 
Bei der Erfassung der 3D-Dächer in TLM konnten die Gebäudehauptrundrisse sowie die Gebäude-
details aus der AV jedoch als Hintergrunddaten verwendet werden. Dabei sowie bei den Arbeiten 
verschiedener Nutzer von swissBUILDINGS3D wurde festgestellt, dass zwischen den 3D-Dächern 
und den 2D-Grundrissen einerseits semantische Unterschiede, andererseits aber auch geometri-
sche Differenzen bestehen. 
Mit dieser Studie sollen die Grundlagen geschaffen werden, damit mit einer einheitlichen Gebäude-
definition und einem Modell die semantischen Unterschiede aufgehoben werden können. 
Die swisstopo hat in den Jahre 2014 (EBP) und 2015 (Flotron) zwei Studien durchgeführt, um die 
Ursachen für die Differenzen zwischen den Gebäudestrukturen zwischen der AV und dem TLM zu 
eruieren sowie Ansätze für das Zusammenfügen der beiden Datenbestände zu erforschen. Die bei-
den Studien sind aus Sicht dieser Studie von Bedeutung, da der künftige amtliche Gebäudedaten-
bestand Informationen aus verschiedenen Datenbeständen zusammenfügen soll. 
Bei beiden Studien war nicht die Aufgabe, die Ursachen für die geometrischen Differenzen zu eruie-
ren. 
Die wesentlichen Erkenntnisse der beiden Studien sind die folgenden: 
• Die Studie von EBP weist eine starke Korrelation12 zwischen AV und TLM für ca. 75'000 Ge-

bäude in Olten auf (gut 40 % von 185'000 Gebäuden). Die Studie von Flotron weist eine logische 
Verknüpfbarkeit von ca. 52 % im Testgebiet Olten nach. 

• Die Widersprüche zwischen den beiden Datenbeständen können wie folgt bezeichnet werden: 
◦ Die Klassifikation der Realweltobjekt in Gebäude / Nicht-Gebäude stimmen nicht überein (die 

Erfassungsrichtlinien weichen signifikant voneinander ab). 
◦ Die geometrische Auflösung und die geometrische Genauigkeit (Lagegenauigkeit) weichen 

voneinander ab. 
◦ Temporale Aspekte – die Erhebungszeitpunkte für das TLM beziehungsweise die Nachfüh-

rungsfrequenz der AV stimmen nicht zueinander 

12 Zu starker Korrelation werden folgende Relationstypen gezählt: contains, within sowie overlap (sofern die Überlappungsfläche mind 95 
% beträgt). 
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4 Synthese der Stakeholder- und Umfeldanalyse 
4.1 Einleitung 

Die aus den Interviews, der Umfrage sowie der Umfeldanalyse gewonnen Erkenntnisse werden in 
der Synthese zusammengefasst. Sie dokumentiert die Resultate aus den Nutzerbefragungen sowie 
die Untersuchungen zu bestehenden Datenbeständen und Standards (national und international). 
Ausgehend von der Synthese der Umfeldanalyse und den Anforderungen werden Ziele und Rah-
menbedingungen für ein künftiges Datenmodell definiert. 
Die Synthese enthält keine Lösungsvorschläge. Die Erkenntnisse werden in diesem Kapitel wertfrei 
beschreiben und abgebildet. Eine Einschätzung bzw. Bewertung erfolgt mit den nachfolgenden Ar-
beiten, die in den Kapiteln 5 Vorschlag Definition «Gebäude» sowie Kapitel 6 Entwurf Datenmodell 
detailliert beschrieben sind.   

4.2 Synthese der Anforderungen der relevanten Akteure 

4.2.1 Synthese mündliche Interviews 

Mit der Auswahl der Interview-Partner wurde angestrebt, die Bedürfnisse und Anforderungen aus 
möglichst breiter Sicht der Nutzung von Gebäudeinformationen zu erheben. Die angestrebten Sich-
ten auf das Gebäude sind in Kapitel 2.1 aufgelistet. 
Die Aussagen in den Interviews haben gezeigt, dass die gewünschte breite Abstützung erreicht wer-
den konnten. Die drei unterschiedlichen Rollen (Regulatoren, Produzenten, Nutzer) sind in den In-
terviews in etwa gleich vertreten. Damit wird nachfolgend keine Gewichtung von Aussagen 
vorgenommen. Detaillierte Informationen zu Aussagen und Konsequenzen sind aus den Fragebo-
gen ersichtlich (Beilage 2). 
Die wichtigsten Aussagen der Interviews im Hinblick auf einen harmonisierten Begriff «Gebäude» 
sowie ein künftiges Datenmodell «Amtliches Gebäude CH» könnten wie folgt zusammengefasst 
werden:   
• Gebäudeinformationen haben bei den meisten Interviewpartnern eine grosse bis sehr grosse 

Bedeutung und es besteht ein grosses bis sehr grosses Interesse an einer Vereinheitlichung von 
Gebäudeinformationen. 

• Gebäudedaten werden heute für unterschiedlichste Zwecke genutzt. Mit einem künftigen Daten-
modell «Amtliches Gebäude CH» und einem darauf aufbauenden Datenbestand sind weitere 
Synergien offensichtlich (z.B. Energieeffizienz/CO2-Reporting, Zweitwohnungsvorgaben, «Smart-
City»). 

• Der Zeitpunkt für eine Harmonisierung ist zurzeit optimal, da aufgrund Digitalisierung im Bauwe-
sen eine grosse "Bewegung im Markt" festgestellt werden kann. 

• Es werden insbesondere folgende Anforderungen an ein «Amtliches Gebäude CH» gestellt: 
◦ Einheitliche Begriffe sind zu verwenden, berücksichtigend die Definitionen aus dem GWR (Ge-

bäudebegriff) und der SIA (Gebäudeflächen und Volumen). 
◦ Mit den Definitionen darf kein Widerspruch zu baurechtlichen Begriffen bzw. Massen erfolgen. 

• Bestehende Datenbestände, Normierungen und Prozesse sind zu nutzen, kein Start auf der grü-
nen Wiese. 

• Abgrenzung zu anderen Bauwerken ist wichtig. 
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In den Interviews wurden weitere wichtige Erkenntnisse gewonnen, die wie folgt gruppiert werden 
können: 
Nutzung von Information über das Gebäude   
• GWR und AV als amtliche Register/Kataster sind den meisten Interviewpartnern bekannt. 
• GWR wird für viele Aufgaben als Grundlage genutzt, wobei gefordert wird, dass die Qualität der 

Sachinformation verbessert werden muss. 
• swissBUILDINGS3D sind vielen Interview-Partnern ein Begriff für Visualisierungen. 
• GWR-Schlüssel (EGID, EDID und EWID) sind gut bekannt und für verschiedene Nutzungen von 

zentraler Bedeutung. Die Bedeutung wird zunehmen, da sie künftig noch mehr Anwendern ein-
gesetzt werden (z.B. Ablösung Assekuranznummer bei Gebäudeversicherungen). 

• Die Aktualität und der Lebenszyklus von GWR wird geschätzt. 
• Die Zuverlässigkeit der Datenbasis wird wichtiger, da verschiedene (teilweise proprietäre) Daten-

bestände miteinander kombiniert werden. 

Anforderungen und Nutzen harmonisierter Begriff «Gebäude» 
• Die folgenden Gebäude-Definitionen werden heute verwendet (die detaillierten Begriffsdefinitio-

nen sind in Kapitel 5 beschrieben): 
◦ GWR   
◦ AV 
◦ SIA, u.a. auch Definitionen für Gebäudefläche und -volumen 
◦ Raumplanung und Baurecht 
◦ Nicht normative Definitionen wie Privatversicherung oder swissBUILDINGS3D 

◦ Individuelle, "lösungsorientierte" Definitionen (nicht schriftlich festgehalten) 
• Nutzen eines harmonisierten Begriffs: Verständigung! Die meisten Interview-Partner betonen die 

Wichtigkeit und den Nutzen eines harmonisierten Begriffs. Ein solcher würde die Verständigung 
unterschiedlicher Fachdisziplinen vereinfachen und vielen Missverständnissen vorbeugen. 

Anforderungen an ein künftiges Datenmodell «Gebäude CH» aus Nutzerbefragung 
• EGID als Schlüssel bietet sich an: 

◦ Generelle Anforderung, dass weitere Daten verknüpft werden können. 
◦ Räumliche Verortung beziehungsweise Verknüpfung über den Raumbezug soll möglich sein. 
◦ Das Zusammenspiel mit dem Datenbestand Amtliche Vermessung bildet Vertrauen. 

• 3D als generelle Anforderung. Der Detaillierungsgrad in Abhängigkeit des definierten Zwecks ist 
zu analysieren. 

• Informationen zur Nutzung des Gebäudes ("Zweck") sind wichtig, wobei bei mehreren Nutzun-
gen die Volumina entsprechend unterteilt sein sollten. 

• Baujahr und Information zu durchgeführten Sanierungen werden als zentrale Sachdaten be-
zeichnet. 
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Abschlussfragen sowie generelle Rückmeldungen aus den Interviews 
• Der Nutzen für ein künftiges Datenmodell bzw. Datenbestand muss gut aufgezeigt werden. 

◦ Werden Daten genutzt, kann die Datenqualität über die Nutzung der Daten gesteigert werden. 
◦ Damit die Daten aber auch verwendet werden, ist der Datenumfang kritisch zu hinterfragen 

(weniger Daten, dafür in guter Qualität ist bevorzugt). 
• Aktive Mitwirkung im weiteren Projektverlauf wurde verschiedentlich gewünscht bzw. angeboten. 

4.2.2 Synthese schriftliche Umfrage 

Basierend auf den durchgeführten Interviews wurde eine erste Synthese erarbeitet. Sie diente als 
Grundlage für die Erarbeitung des Fragebogens für die schriftliche Umfrage. So konnten erste Über-
legungen für den Vorschlag eines Gebäudebegriffs sowie den Entwurf des Datenmodells «Gebäude 
CH» validiert werden. 
An der Umfrage nahmen insgesamt 47 Personen teil (siehe Anhang A - 2). Der Teilnehmerkreis der 
Umfrage weist eine «breite Sicht» auf das Gebäude auf. Damit konnten die breite Abstützung und 
Validierung der Überlegungen für die weiteren Arbeiten erreicht werden. Detaillierte Informationen 
zu allen Antworten sind in der Analyse der schriftlichen Umfrage (Bestandteil zum Bericht) ersicht-
lich. 
Die wichtigsten Aussagen der schriftlichen Umfrage können wie folgt zusammengefasst werden: 
• Bestätigung der Bedeutung von Gebäudedaten: ca. 3/4 der Befragten geben an, täglich bis wö-

chentliche Gebäudeinformation zu nutzen. 
• Grosses Interesse an harmonisiertem Begriff (64 %). 
• GWR-Begriff «Gebäude» deckt für 91% der Befragten die Bedürfnisse ganz oder teilweise ab, 

nur für einen der Befragten deckt der Begriff die Bedürfnisse nicht ab. 
• Grosses bis sehr grosses Interesse am Datenmodell bzw. -bestand «Amtliches Gebäude CH» 

(ca. 83%). Die Bedeutung zeigt auch, dass bei der Frage nach dem Nutzen mit 37 die meisten 
Rückmeldungen erfolgten. Einzelne Aussagen dazu sind unten aufgelistet. 

• Interesse an einer Mitwirkung (für Pilotprojekte, als Treiber für die Umsetzung oder ganz einfach 
im Rahmen von Umfragen) ist mit ca. 71% gross. 

Die folgenden Ausführungen dienen als Grundlage für die weiteren Überlegungen zum Begriff «Ge-
bäude» sowie als Anforderungen (Geometrie und Sachdaten) für die Erarbeitung des Entwurfs für 
das Datenmodell. Es werden primär Themen angesprochen und Aussagen wiedergegeben, welche 
die Erkenntnisse aus der mündlichen Umfrage ergänzen: 



Acht Grad Ost AG 
Technischer Bericht, Studie «Amtliches Gebäude CH», 28. Juli 2020 34/75 

Verwendung von heute verfügbaren Datenquellen   

Abbildung 14   Nutzung von heute bestehenden Datenquellen zum Gebäude 

Dazu folgende ergänzende Aussagen/Zitate zu weiteren verwendeten Datenquellen: 
• Google Maps und insbesondere StreetView wird ebenfalls häufig zur Einschätzung von lokalen 

Ausprägungen genutzt. 
• "Scanaufnahmen für Geländemodelle und Bestandsmodelle: Photogrammetrie für frühe Abklä-

rungen / Studien, Laserscan für Bauen im Bestand" 
• "Informationen zur Nutzung, Bauart, Dachform, Boden-/Deckenheizung (täglich)" 
• "Bâtiments 3D cadastraux produits par le service" 
• "In die Daten der kantonalen Berichterstattung fliessen auch weitere Datenquellen ein (variabel 

nach Kanton), bspw. Daten aus GEAK, Feuerungskontrollen, Fördergesuchen, Baugesuchen, 
Gebäudeversicherung, ..." 

Interesse und Nutzen harmonisierter Begriff «Gebäude» 
GWR-Begriff «Gebäude»: deckt dieser Begriff die Bedürfnisse ab? 

Abbildung 15   Interesse an einem harmonisierten Begriff «Gebäude» 
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Folgende ergänzende Aussagen, ob die Einführung dieses Begriffes die Tätigkeit einschränkt oder 
zu Problemen führt: 
• "Oui, car cela va imposer un énorme travail de normalisation. De plus, le canton de Neuchâtel a 

déjà beaucoup de cas d'utilisation des bâtiments qui devraient être revues, d'où un coût élevé." 
• "Es würde ein grosser Teil der Gebäude fehlen und damit zu fehlerhaften Ergebnissen beispiels-

weise bei Sichtbarkeitsanalysen, Schattensimulationen, Lärmausbreitungsberechnungen oder 
Sicherheitskorridoren führen." (Leider wurde diese Aussage nicht konkretisiert) 

Bei der Frage zu "Was fehlt in der Definition?" wurden folgende Aussagen gemacht: 
• "Eine Verortung zum Begriff des «Bauwerks» (SIA 2051, 1.1.8) und somit Klarheit zwischen 

Hoch- & Tiefbau: 
◦ «Oberbegriff für alle Bauten und Anlagen des Hoch- und Tiefbaus» 

Eine Ergänzung zum digitalen Abbild des Gebäudes, z.B. wie «Digitales Bauwerksmodell» 
(SIA 2051, Kapitel 1.4.3): 

Repräsentiert ein Bauwerk oder Teile davon und wird aus digitalen Daten gebildet." 

Interesse und Nutzen eines national harmonisierten Datenmodells «Amtliches Gebäude CH» 

Abbildung 16   Interesse an einem national harmonisierten Datenmodell «Amtliches Gebäude CH» 

Folgende ergänzende Aussagen zum Nutzen, welche gleichzeitig aber auch die Erwartungshaltung 
aufzeigen. 
• "Beim Entstehungsprozess eines neuen Gebäudes bestehen heute zu viele analoge oder nicht 

definierte Schnittstellen. Architekt definiert Hauptumriss, Gemeinde vergibt Adresse + GWR-Da-
ten, Geometer erfasst projektierte Gebäude. Geometer könnte aktivere Rolle auch bzgl. Kontroll-
funktionen (Grenzabstände, korrekte Adressierung etc.) einnehmen. Frage des Zusammenspiels 
bei einem BIM-Planungsprozesses?" 

• "C'est idéal pour les entreprises du secteur privé, ainsi que pour toute les analyses qui pour-
raient être faites à l'échelle nationale. Par contre, il faut être sûr que TOUS les cantons compren-
nent la définition du modèle de la même manière, car sinon cela ne sert à rien." 
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Aussagen zu einem künftigen Datenmodell «Amtliches Gebäude CH» - Anforderung an die 
Datenaktualität   

Abbildung 17   Anforderung Aktualität der Daten   

Folgende ergänzende Aussagen zu Anforderungen an Sachdaten: 
• "Gebäudevolumen, Nutzfläche bzw. Wohnfläche, z. T. auch Baujahr, Nutzungsart, Gebäudetyp" 
• "Gebäudemorphologien (Niveaupunkt, Höhen), Informationen zum Dach (Dachform, Dachnut-

zung 🡪 energetisch ja/nein, begrünt ja/nein), Sanierungsstand, Fassadenmaterial (Stein/Me-
tall/Kunststoff/Glas/Holz, Anteil Glas in % der Fassadenfläche) " 

• "Nicht nur das Gebäude sollte mit einem Status (projektiert, ausgeführt, vergangen) versehen 
sein, sondern auch jeder Eingang. Es gibt Eingänge zu Gebäuden, die zugemauert werden, 
auch wenn das Gebäude bestehen bleibt." 

Geometrische Anforderungen an ein künftiges Datenmodell «Amtliches Gebäude CH» 

Abbildung 18   Geometrische Anforderungen an ein künftiges Datenmodell   
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Fragen, die im Fragebogen fehlen bzw. Themen, die nicht angesprochen wurden: 
Nachfolgend eine Auswahl von Aussagen: 
• "Cette réflexion devrait être élargie également à la modélisation des bâtiments 3D: cette dimen-

sion est indispensable pour pouvoir intégrer les bâtiments dans une réflexion smart city: analyse 
des ilots de chaleur, potentiel solaire et économies énergétiques, analyses d'impact (environne-
mental, socio-économique, mobilité,...), intégration de l'IOT dans les infrastructures, … Le terri-
toire ne s'arrêtant pas aux limites cantonales mais étant continu, une norme commune 
permettrait de faciliter grandement les analyses transverses." 

• "Daten / Informationen welche den Betrieb betreffen." 
• "Digitalisierung, Schnittstellen 🡪 Format-Anforderungen der Daten (einfach Datenübernahme in 

andere Systeme) Berücksichtigung der Internationalen und Nationalen Normen und Standards 
🡪 prüfen wo möglich bzw. sinnvoll, klar abgrenzen." 

• "Wie wird die Berechtigung und der Zugang geregelt? m.E. müsste jeder der sich registriert Zu-
gang zu den Daten bekommen können. Wer soll dieses System bewirtschaften und wer ent-
scheidet welche Informationen wie aufgenommen werden? Das Totale Gebäude-
Informationssystem sollte mit allen relevanten Systemen verknüpft sein und für gewisse Belange 
mit Zugangsfiltern versehen werden." 

• "Rechtliche Situation und gesetzliche Grundlage für eine harmonisierte Gebäudedefinition." 
• "Eigentumssituation innerhalb des Gebäudes, Format der Daten, Bezug zu internationalen Be-

mühungen von MS und co., Einbindung der Technologieführer wie Google oder ähnliche." 

Allgemeine Rückmeldungen, was ist den Teilnehmenden wichtig 
• Interesse zur Mitwirkung im weiteren Projektverlauf: 26 
• Vertraulichkeit Informationen schriftlicher Umfrage: 

◦ Verwendung nur im Rahmen der Studie. 
◦ Kontaktinformationen sind Auftraggeber bekannt. 

• "Nous vivons actuellement dans un monde de numérisation. Il est important de penser à une 
base interactive avec d'autres acteurs. Le BIM est en essor et il serait triste de passer à côté de 
cela. A Genève, plusieurs offices travaillent ensemble sur ce sujet. Il serait encore plus intéres-
sant que cela se développe dans d'autres cantons voire dans toute la Suisse afin que tous tra-
vaillent de la même façon." 

• "Dans le contexte de smartcity, il faut avoir suffisamment d'informations pour servir de base pour 
ces applications. Il est important de tenir compte du contexte des régions, il ne faut pas avoir les 
mêmes détails en ville et en montagne. Il faut collaborer pour avoir une seule définition et ainsi 
être la référence pour tout le monde. Il faut faire le travail une seule fois et ne pas faire X ver-
sions." 

• "Harmonisierung über die gesamte CH ohne kantonale Mehranforderungen anzielen. Orientie-
rung am Gebäudezyklus, BIM-Modelle einbeziehen. Frage der Verwaltung weiterer Bauwerke 
wie Kunstbauten. Bewirtschaftung dieser Bauten wird an Bedeutung zunehmen (Alter, Klima-
wandel, etc.)" 

• "Das Datenmodell soll so ausgestaltet werden, dass es praktikabel ist und konkrete Bedürfnisse 
abzudecken vermag und sich ausdrücklich nicht nur am technisch Machbaren orientieren. Hier 
gilt aus Sicht Notariat und Grundbuch vielfach: Weniger ist mehr. Insbesondere auch deswegen, 
da das Gesetz beim Eigentum und auch bei Dienstbarkeiten mit Ungenauigkeiten umzugehen 
vermag." 
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4.3 Synthese der Umfeldanalyse 

4.3.1 Synthese der Ist-Situation über Gebäudedaten (nationale Datenbestände) 

In der Schweiz sind heute in Bezug auf Gebäudeinformationen die Datenbestände der AV, des 
GWR und von swissBUILDINGS3D flächendeckend vorhanden. Den Daten aus der AV wird auf-
grund ihrer Bedeutung zur Sicherung des Grundeigentums eine hohe Zuverlässigkeit attestiert. Der 
Informationsumfang ist sehr gering und ist faktisch auf die Lageinformation beschränkt. Die Nach-
führung ist geregelt und der Datenbestand wird laufend aktualisiert. Die Definitionen von Gebäude 
sind in der AV mit dem GWR abgestimmt. 
Im GWR ist ein umfangreicher Sachdatenkatalog hinterlegt, welcher für verschiedene Aufgaben und 
Analysen von grossem Interesse ist. Beim GWR ist allerdings bekannt, dass die Daten weder voll-
ständig noch fehlerfrei sind. Häufig anzutreffende Probleme sind beispielsweise eine nicht notwen-
dige Unterteilung einer Gebäudehülle in mehrere Gebäude, obwohl es sich nur um mehrere 
Eingänge handelt. Bei Erneuerungen und Veränderungen von bestehenden Gebäuden werden die 
Sachdaten nicht immer nachgeführt (mehrfach genanntes Beispiel ist der Ersatz einer Ölheizung 
durch eine Wärmepumpe). In verschiedenen Kantonen ist zum Zeitpunkt dieser Studie der Abgleich 
zwischen GWR und AV noch nicht abgeschlossen, d.h. es sind noch etliche Objekte nur in der AV 
zu finden und nicht auch im GWR. 
Durch die Einbindung des GWR in die Verfahren der Baubewilligung weisen die Daten eine hohe 
Aktualität auf, auch in Bezug auf projektierte Bauten. 

Abbildung 19   Stand Umsetzung Erweiterungen GWR pro Kanton (Quelle: housing-stat.ch, am 11.05.202013) 
https://www.housing-stat.ch/images/Erw_progression_DE.png 

Der Datenbestand von swissBUILDINGS3D ist flächendeckend aufgebaut. Bedingt durch die Erfas-
sungsmethode (Dachform-orientiert) entsprechen die Objektstrukturen nicht den Definitionen von 
AV und GWR. Gewisse Städte haben ihre 3D-Stadtmodelle entsprechend der Objektstrukturen der 
AV aufgebaut, so u.a. die Stadt Zürich (siehe auch Abbildung 37). Die Daten werden aufgrund der 
Befliegungszyklen alle 3 Jahren überprüft beziehungsweise nachgeführt. 

13 Interpretation: Im Kanton TG sind in 32 von 80 Gemeinden die gesamten Daten zwischen AV und GWR abgestimmt, alle Gebäude aus 
der AV sind bereits im GWR enthalten. Im Kanton AG sind noch ca. 70'000 Gebäude aus der AV noch nicht im GWR enthalten.   

https://www.housing-stat.ch/images/Erw_progression_DE.png
https://housing-stat.ch
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Untersuchungen haben gezeigt, dass nebst unterschiedlichen Objektstrukturen auch die geometri-
schen Informationen zwischen AV und swissBUILDINGS3D nicht so gut übereinstimmen, wie aus 
den Genauigkeitsanforderungen zu erwarten wäre. Die Ursachen dafür sind vielfältig, wobei das 
vollständige Benennen der Ursachen weder Zweck noch Aufgabe dieser Studie ist (siehe Kapitel 
3.4). Das Produkt swissBUILDINGS3D soll weiterentwickelt werden, um künftig mit den Strukturen 
von GWR und AV übereinzustimmen, so dass damit eine Verknüpfung von Informationen über den 
EGID einfach realisierbar sein soll. 

4.3.2 Synthese internationale Datenmodelle 

Auf internationaler Ebene sind in den letzten 10 Jahren verschiedene Datenmodelle rund um den 
Themenkomplex Gebäude entwickelt worden. Die untersuchten Modelle LandInfra (ehemals 
LandXML), CityGML, IFC und LADM werden in verschiedenen Ländern eingesetzt und sind damit 
eine potenzielle Basis für ein Datenmodell «Amtliches Gebäude CH». Interessanterweise sind mit 
den in den letzten Jahren aufgekommenen Schlagworte «Smart City» beziehungsweise «Digitaler 
Zwilling» noch keine Datenmodelle explizit verbunden. Aufgrund der früheren flächigen Verfügbar-
keit von Daten in CityGML nutzen verschiedene Smart City Projekte diese Daten(-strukturen), bezie-
hungsweise werden diese Objekte als Referenz für Sensoren oder weitere Datenbestände 
verwendet. Der Begriff «Digitaler Zwilling» und die damit verbundene Idee der Nutzung des Zwil-
lings für beliebige Simulationen suggeriert eine sehr fein granulare Repräsentation eines Realwelt-
Objekts in einem Datenbestand. Es ist daher naheliegend, dass dafür das IFC-Format bevorzugt 
wird. 
Die unterschiedliche Semantik der Modelle und die damit verbundene Vorgabe zur Überführung ei-
nes Realweltobjekts in den Datenbestand ist nicht immer anhand des Datenmodells ersichtlich (und 
nicht überall sind gute Vorgaben zur Erfassung von Objekten zu finden). So definiert eine "Wand" im 
IFC-Standard das projektierte bzw. gebaute Objekt zur Trennung zweier Räume. Eine Wand hat 
also immer eine Stärke (Volumenkörper) und kann auch mehrschichtig aufgebaut sein (zum Beispiel 
Aufbau einer Aussenwand mit tragender Konstruktion, Isolation und Abdeckung). Bei LADM dient 
die Wand der Abgrenzung von Eigentum und es ist dabei vor allem relevant, ob das Eigentum bis 
zur Innenseite, Mitte oder Aussenseite einer Wand definiert ist. Bei CityGML wiederum ist eine 
Wand als sichtbare Oberfläche definiert. Aussenseite und Innenseite einer Wand sind damit unter-
schiedliche Objekte. 
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Abbildung 20   Unterschiedliche Modellierung einer Wand bei IFC und CityGML (Quelle: Nagel et. al. 2009) 

Es ist nicht weiter überraschend, dass verschiedene Ansätze getestet werden, um die Daten zwi-
schen den Modellen zu transformieren. Verschiedene Studien zeigen allerdings, dass diese Trans-
formationen nicht zur Zufriedenheit funktionieren, siehe u.a. Deng (2016), Gilbert (2020), Noardo 
(2019), Sun (2019) oder Zadeh (2019). Die Ursachen liegen allerdings nicht nur in den unterschied-
lichen Semantiken der Modelle, sondern auch in den vorhandenen Datengrundlagen, welche nicht 
den Standardmodellen entsprechen.   

Abbildung 21   Stimmige Visualisierung eines Gebäudes als IFC-Datensatz (Quelle: Nardo et. al. 2019) 
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Abbildung 22   Falsche Werte zum Stockwerk in IFC-Datensatz erschweren Austausch zu CitiyGML   
(Quelle: Nardo et. al. 2019) 

Die Eignung eines internationalen Standards als Basis für das Datenmodell «Amtliches Gebäude 
CH» hängt letztlich also einerseits davon ab, welche wesentlichen Anwendungszwecke das Daten-
modell erfüllen soll. Andererseits kann auch die Verfügbarkeit von Daten einen Einfluss auf die Wahl 
des Modells haben, sind doch die Kosten für die Datenerhebung und einer allfälligen Umwandlung 
nicht zu vernachlässigen. 

4.4 Zusammenfassung 

4.4.1 Ziele eines künftigen Datenmodells und Datenbestandes «Amtliches Gebäude CH» 

Aufgrund der durchgeführten Befragungen soll das künftige Datenmodell beziehungsweise der Da-
tenbestand «Amtliches Gebäude CH» folgende Eigenschaften abdecken: 
1. Ein Objekt im Datenbestand «Amtliches Gebäude CH» entspricht der GWR-Objektstrukturie-

rung. Begründung: der GWR-Datenbestand ist bei allen Gemeinden etabliert und zu jedem Ob-
jekt sind eine Vielzahl von Sachdaten verfügbar (siehe unten). 
a) Der Identifikator EGID aus dem GWR wird auch im künftigen Datenbestand führend sein. 
b) Das Konzept über die Temporalität im GWR entspricht dem heutigen Verständnis über den 

Lebenszyklus eines Bauwerks (ab Projekt über Bau, Betrieb mit Änderungen und Abbruch). 
2. Ein Objekt im künftigen Datenbestand umfasst alle überirdischen und unterirdischen Bauteile, 

sofern sie für den Zweck massgeblich sind. 
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a) Nicht enthalten sind Anbauten, welche in der amtlichen Vermessung nicht geführt sind. Be-
gründung: der Datenbestand soll soweit als möglich auf bestehenden Datenbeständen auf-
bauen. swissBUILDINGS3D enthält keine unterirdischen Anlagen ausserhalb der 
Gebäudehülle. 

b) Nicht enthalten sind technische Anlagen (Kamine, Kühlanlagen) sofern sie nicht Teil der 
Zweckbestimmung des Gebäudes sind (z.B. Kamine einer KVA). Begründung: diese Anlagen 
werden durch die Nutzer nicht nachgefragt und sind in den heutigen Datenbeständen nicht 
vorhanden. 

3. Die Aktualität der Daten sollte etwa 3 – 6 Monate betragen. Diese Werte entsprechen den Liefer-
frequenzen der GWR-Daten von den Gemeinden an das BfS (Quartalsweise) beziehungsweise 
den Vorgaben der amtlichen Vermessung. Die Antworten in den Umfragen zeigen, dass diese 
Werte den heutigen Bedürfnissen entsprechen. 

4. Die massgebenden Flächen- und Volumengrössen aus der SIA-Normen können aus einem Ob-
jekt abgeleitet werden (Gebäudevolumen, Geschossfläche, Energiebezugsfläche) 
a) Das Modell enthält keine baurechtlichen Begriffe beziehungsweise definiert keine baurecht-

lich relevanten Grössen (z.B. Gebäudehöhe, da von Gelände abhängig). Damit kann vermie-
den werden, dass aus dem Datenbestand juristischen Forderungen erhoben werden 
(Nachbar hat das Haus zu hoch gebaut). 

5. Der Datenbestand soll folgende Hauptaufgaben erfüllen: 
a) Visualisierung (Bestandteil von digitalen Bauprojekten), 
b) Analysen und Simulationen (z.B. Lärm), 
c) Mit anderen Datenbeständen räumlich oder über den verwendeten Schlüssel kombinierbar, 
d) Projektierte, bestehende und historische Informationen abbilden, 
e) Ableitung von geometrischen Kennziffern (siehe Punkt 4), 
f) Liegenschaftsbeschreibung zugunsten des Grundbuchs 

4.4.2 Rahmenbedingungen für Modellüberlegungen   

In Bezug auf die Realisierung und Nutzbarkeit der Daten stehen folgende Anforderungen im Vorder-
grund: 
6. Zeitnah, flächendeckender und vollständiger Datenbestand in definierter (harmonisierter) Quali-

tät für die Nutzung bereitstellen. 
◦ Die verfügbaren Datenbestände sollten in das künftige Datenmodell ohne Informationsverlust 

überführbar sein. 
◦ Mehrere Repräsentationen der Geometrie sollten unterstützt sein (in Analogie zu den heute 

verfügbaren Datenbeständen).   
◦ Zwingende Erweiterungen über den gesamten Datenbestand sollten minimal gehalten wer-

den. 
◦ Aufgrund der teilweise doch unterschiedlichen Anforderungen der Anwendergruppen und un-

terschiedlichen Bedürfnissen je nach Überbauungsdichte sollten optionale Erweiterungen 
möglich sein. 

7. Auf bestehenden Datenbeständen, Normierungen und Prozessen aufbauen. 
◦ Eine Nähe zu den Datenmodellen von bestehenden amtlichen Datenbeständen über die Ge-

bäude ist unabdingbar. 
◦ Eine Nähe zur zukünftigen Art der Bauwerksdokumentation (BIM-Methode mit IFC als Aus-

tauschformat) ist anzustreben. 
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◦ Eine dezentrale Nachführung über das bestehende Meldewesen in den Gemeinden kann die 
Aktualität der Daten gewährleisten. 

Diese Ziele, Anforderungen und Rahmenbedingungen bilden die Grundlagen für das Festlegen der 
Systemgrenzen (Definition des Begriffs «Gebäude») und die Entwicklung eines Datenmodells für 
einen künftigen «Amtliches Gebäude CH». Diese Ausführungen folgen in den beiden nächsten Ka-
piteln.   
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5 Vorschlag Definition «Gebäude» 
5.1 Einleitung 

Die Definition des Gebäudes im Rahmen dieser Entwicklungen kann nicht theoretisch-abstrakt erfol-
gen. Die Festlegung wird beeinflusst von bestehenden Definitionen, wird geprägt vom angestrebten 
Nutzungszweck und muss sich nach den sinnvollen Möglichkeiten der Modellierung richten. 

Abbildung 23   Gegenseitige Beeinflussung & Abhängigkeit 

5.2 Objektdefinition «Gebäude» und Umfang des Datenbestandes 

These 
Die Definition und Abgrenzung des Objekts «Gebäude» richtet sich nach den bestehenden Rege-
lungen im GWR. 

Ein Gebäude ist ein auf Dauer angelegter, mit einem Dach versehener, mit dem Boden fest verbun-
dener Bau, der Personen aufnehmen kann und zu Wohnzwecken oder Zwecken der Arbeit, der 
Ausbildung, der Kultur, des Sports oder jeglicher anderer menschlicher Tätigkeit dient; 
ein Doppel-, Gruppen- und Reihenhaus zählt ebenfalls als ein Gebäude, wenn es einen eigenen 
Zugang von aussen hat und wenn zwischen den Gebäuden eine senkrechte vom Erdgeschoss bis 
zum Dach reichende tragende Trennmauer besteht. 

Begründungen 
• Die GWR-Objektdefinition für Gebäude ist in der nationalen Gesetzgebung (Art. 2 VGWR) veran-

kert. 
• Die Gebäudedefinition der AV in Art. 14 TVAV übernimmt die GWR-Definition. 
• Weitere gemäss Stakeholder-Analyse verwendete Definitionen mögen anders formuliert sein, 

laufen inhaltlich auf die gleichen Objekte hinaus wie z.B. beim Schweizerischen Versicherungs-
verbandes: "Gebäude im versicherungstechnischen Sinne ist jedes nicht bewegliche Erzeugnis 
der Bautätigkeit samt seinen Bestandteilen, das überdacht ist, benutzbaren Raum birgt und als 
Dauereinrichtung erstellt wurde." 

Festlegen 
Zweck & Umfang <> 

«Nicht-Zweck»/ klare Abgrenzung 

Gebäudemodell 
(Sachdaten / Geometrie) 

Definition Begriff 
«Gebäude» 



Acht Grad Ost AG 
Technischer Bericht, Studie «Amtliches Gebäude CH», 28. Juli 2020 45/75 

• Die Stakeholder-Analyse zeigt auf, dass verschiedenste Anspruchsgruppen bereits auf den 
GWR-Objektstrukturen aufbauen und die Identifikatoren EGID und EDID verwenden. 

• Zurzeit wird mit einem enormen Aufwand und grossem Engagement eine Harmonisierung der 
Gebäudestrukturen zwischen der Amtlichen Vermessungen und dem GWR vorgenommen. Da-
mit entsteht eine flächendeckend gut strukturierte und harmonisierte Datengrundlage, die für den 
neuen Datenbestand optimal genutzt werden kann. 

Konsequenzen 
Der Umfang des Datenbestandes sollte sich ebenfalls nach dem GWR richten. Daher sollten nach 
Art. 7 VGWR folgende Objekte im Datenbestand Gebäudemodell enthalten sein: 
a) Bauprojekte spätestens beim Erteilen der Baubewilligung; 
b) alle Gebäude sowie ihre Eingänge (einschliesslich der Adressen) und bei Gebäuden mit Wohn-

nutzung die dazugehörigen Wohnungen14; 
c) weitere gebaute Objekte und weitere Arten von Bauprojekten. 

Weiter gilt: 
• Geplante Gebäude sowie ihre Eingänge und ihre Wohnungen müssen spätestens beim Erteilen 

der Baubewilligung geführt werden. 
• Das BFS definiert im Merkmalskatalog, in welchen Fällen Objekte nach Absatz 1 von der Füh-

rung im GWR ausgenommen sind. 
• Militärische Objekte, Bauten und Einrichtungen, die der Anlagenschutzverordnung vom 2. Mai 

1990 unterstehen, werden im GWR nicht erfasst.15 

• Abgebrochene Gebäude (vollständiger Abrisse) verbleiben im Datenbestand, der Status ist an-
zupassen. 

Im GWR-Merkmalskatalog16 wird im Kapitel 1.4 «Beschreibung der Entität «Gebäude»» der Umfang 
des Registerdatensatzes im GWR präzisiert. 
Die Gebäude lassen sich in 4 Kategorien einteilen: 
• reine Wohngebäude (Ein- oder Mehrfamilienhäuser); 
• Wohngebäude mit Nebennutzung, die vorwiegend dem Wohnen dienen (z.B. Wohngebäude mit 

Wohnungen und Geschäften, Bauernhöfe); 
• Gebäude, die hauptsächlich anderen als Wohnzwecken dienen (z.B. Verwaltungsbauten und 

Schulen mit Abwartswohnung, aber auch Hotels, Spitäler, Wohnheime); 
• Gebäude ohne Wohnnutzung. 
Mobile oder temporäre Unterkünfte (z.B. Wohnwagen, Baracken, Verkaufsstände u.dgl.), welche 
keine Gebäude im Sinne des eidg. GWR darstellen, können als provisorische Unterkünfte im eidg. 
GWR geführt werden, sofern sie in kommunalen Einwohnerregistern (EWR) erfasste Personen oder 
im Betriebs- und Unternehmensregister (BUR) erfasste Arbeitsstätte beherbergen. 

14 Die Unterteilung eines Gebäudes in Wohnungen ist für den Datenbestand Gebäudemodell nur für Stockwerkeigentum vorgesehen. 
15 In der AV werden die wahrnehmbaren militärischen Anlagen erfasst. Dem Wahrnehmungsprinzip folgend, bleiben Aufnahmen unter 
anderem von unterirdischen Gebäuden und Rohrleitungen, übrigen Gebäudeteilen, Unterständen, Tunnels sowie Reservoirs verboten.   
16 Version 4.1 vom 20.12.2018, Kapitel 1.4 
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Als Sonderbauten können weitere Bauwerke im eidg. GWR geführt werden, welche zwar der Ge-
bäudedefinition des eidg. GWR nicht genügen (z.B. Bauwerke ohne geschlossene Bauhülle wie of-
fene Hallen, Parkhäuser, Perronüberdachungen und dergleichen), aber beispielsweise in der 
amtlichen Vermessung als Einzelobjekte betrachtet werden. 

Nebst der Identifikation der relevanten Bauwerke als "Gebäude" durch das GWR wird in der Amtli-
chen Vermessung in Art. 14 TVAV die Ausprägung des Gebäudes als 2D-Geodatenobjekt festge-
legt: 
1. Als Gebäude gelten: 

◦ Gebäude im Sinne von Artikel 2 Buchstabe b der Verordnung vom 9. Juni 2017 über das eid-
genössische Gebäude- und Wohnungsregister; 

◦ weitere auf Dauer angelegte, mit dem Boden fest verbundene überdachte Bauten, die einem 
bestimmten Zweck dienen. 

2. Die Gebäudefläche wird durch die Hauptfassadenteile mit der jeweils äusseren grössten vertika-
len Fläche gebildet. Fassadenversetzungen von mehr als 10 cm in den TS 2 und 3 und mehr als 
50 cm in den TS 4 und 5 sind zu erheben. 

Bereits mit den früheren «GABMO»-Projekten der Amtlichen Vermessung wurde der Abgleich der 
Objektstrukturen zwischen AV- und GWR-Daten vorangetrieben. Im Rahmen der aktuell laufenden 
Ausweitung des GWR-Datenbestandes auf alle Gebäude (nicht nur Wohngebäude) wird dieser Ab-
gleich nun vollständig und flächendeckend umgesetzt. 

Fazit 
• Ein Gebäudeobjekt im Datenbestand «Amtliches Gebäude CH» entspricht grundsätzlich einem 

Gebäudeobjekt im GWR. 
• Die Objektstrukturen und Granularität des amtlichen Gebäudemodells bauen auf den Regelun-

gen des GWRs beziehungsweise der AV auf. 
• Ein Gebäudeobjekt besteht über seinen gesamten Lebenszyklus im Datenbestand «Amtliches 

Gebäude CH». Ein Objekt wird nie gelöscht, der Status wird geändert.  

Herausforderung 
Durch die Harmonisierung von GWR und AV wurden bzw. werden für die 2D-Informationen wesent-
liche und wertvolle Entwicklungsschritte erreicht. Der bestehende 3D-Datensatz swissBUILDINGS3D 

weicht aufgrund eines alternativen Produktionsansatzes von dieser Objektstruktur ab. Die Heraus-
forderungen bestehen nun darin, die in 2D bestehenden Objektstrukturen in die dritte Dimension zu 
ergänzen bzw. die bestehenden 3D-Daten mit den GWR-Objektstrukturen in Übereinstimmung zu 
bringen. Die Roadmap zum weiteren Vorgehen muss hier einen gangbaren Ansatz aufzeigen. 

5.3 Einordnung des Gebäudemodells in das übergeordnete Thema «Bauwerke» 

Mit dem Aufkommen vom digitalen Bauen und der Entwicklung der BIM-Methode wurden in den ers-
ten Jahren fast ausschliesslich «Gebäude» nach dem neuen Paradigma entworfen. Inzwischen wer-
den für alle weiteren Bauwerke adaptierte Methoden und die dazu gehörenden Datenmodelle 
entwickelt und angewandt. Das Klassenmodell von IFC ist daher in den vergangenen Jahren noch-
mals deutlich erweitert worden. In den Diskussionen wird anstelle des Begriffs «digitales Gebäude-
modell» je länger je mehr vom digitalen Bauwerksmodell gesprochen. Mit dem SIA-Merkblatt 2051 
BIM von 2017 wird der Begriff der «digitalen Bauwerksmodelle» (Bauwerk als Oberbegriff für alle 
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Bauten und Anlagen des Hoch- und Tiefbaus) eingeführt. Das Thema «Gebäude» muss daher im 
grösseren Kontext der «Bauwerke» gedacht werden. 
Weiter sind Bauwerke unterschiedlichster Art und Nutzung miteinander kombiniert. Eine Definition 
einer Gebäudestruktur wird daher schnell auch weitere Arten von Bauwerken umfassen. Ein gutes 
Beispiel dafür sind die verschiedenen Lokale, welche in den Wipkinger Bahnviadukt eingebaut sind 
und ohne die Bauwerksstrukturen des Viadukts nicht existieren können. 

Abbildung 24   Wipkinger Viadukt mit eingebauten Lokalen17 

Um eine optimale Einordnung der Gebäudemodelle in den abstrakten Begriff Bauwerksmodell zu 
ermöglichen, wird eine verallgemeinerte Sicht entworfen. Es geht dabei nicht um eine abschlies-
sende Definition, sondern es soll vor allem aufgezeigt werden, wie mit verschachtelten Bauwerken, 
welche als Haupt- oder als Teilobjekt ein Gebäude beinhalten, umgegangen werden kann. 

Abbildung 25   Schema Bauwerksmodell 

Legende 

Vererbung: Das Objekt der speziellen Klasse erbt die Attribute aus der generelleren 
Klasse. 

Komposition: Beziehung zwischen einem Ganzen und seinen Teilen wobei ein Teil nicht 
ohne das Ganze (Hauptobjekt) existieren kann (Existenzabhängigkeit) 

Aggregation: Beziehung zwischen einem Ganzen und seinen Teilen wobei ein Teil auch 
ohne das Ganze (Hauptobjekt) existieren kann. 

17 Bildquelle: www.baunetzwissen.de 

https://www.baunetzwissen.de
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Assoziation: Beziehung zwischen zwei oder mehr Klassen. 

[1] Kardinalität eines Attributs - Attribut obligatorisch 

[0..1] Kardinalität eines Attributs - Attribut fakultativ 

1 – 1..* Kardinalität einer Assoziation: Ein Ganzes besteht aus einem oder mehreren Teilen. 

1 – 0..* Kardinalität einer Assoziation: Ein Ganzes kann keines, eines oder mehrere Teile bein-
halten. 

Das Klassendiagramm wird in der folgenden Zusammenstellung erläutert. 
Im Entwurf des 3D-Bauwerkmodells werden zusätzlich zu den Gebäuden die Verkehrsträger und 
technischen Anlagen als mögliche eigenständige Kategorien unterschieden. Ohne auf alle möglichen 
Bauteile einzugehen sollten doch wichtige Konstruktionen im Modell abgebildet sein, welche nur in 
Kontext mit einem weiteren Bauwerk errichtet werden. Die Beziehung von Konstruktionen zu Bau-
werken ist als Komposition modelliert (ausgefüllter Rhombus), da eine Konstruktion nicht ohne das 
Bauwerk existiert. 

Klasse Beschreibung 
3D-Bauwerk Ein 3D-Bauwerk ist ein künstlich errichtetes Objekt, welches oberirdisch, 

unterirdisch oder auch im Übergang zwischen ober- und unterirdisch gele-
gen ist. 
Bauten, welche auf der Erdoberfläche errichtet sind und sich nicht wesent-
lich davon abheben (z.B. Strassen, Bahnanlagen) sind nicht Bestandteil 
dieser Klasse. 
Ein Bauwerk kann aus mehreren Teilen bestehen, wobei jedes dieser 
Teile eine unterschiedliche Art sein kann. Diese Unterteilung soll verhin-
dern, dass ein nach aussen als ein Objekt wahrgenommenes Bauwerk nur 
einer Kategorie zugewiesen werden kann (siehe Beispiel in Abbildung 24). 
Jede Kategorie kann eine eigene Definition von Attributen umfassen, sie 
erben die Attribute der Mutterklasse (Generalisierung als nicht gefülltes 
Dreieck im Diagramm dargestellt). 
Ein komplexes Bauwerk kann auch in mehreren Bauwerken abgebildet 
werden, in einem übergeordneten Bauwerksobjekt wieder zusammenge-
führt werden (Verschachtelung durch Beziehung der Klasse auf sich 
selbst). 

Verkehrsträger Verkehrsträger, welche nicht ausschliesslich auf der Erdoberfläche errich-
tet sind (und damit als Bestandteil eines digitalen Geländemodells klas-
siert sind), werden in dieser Klasse abgebildet. Diese Bauwerke dienen 
vorwiegend für die Verschiebung von Personen oder Fahrzeugen. Unter 
Verkehrsträger werden insbesondere folgende Kategorien zusammenge-
fasst: 
• Tunnel 
• Brücke, Steg 
• Galerie 

Gebäude In diese Kategorie fallen diejenigen Bauwerke, welche gemäss GWR-Defi-
nition (siehe Kapitel 5.2) ein Gebäude sind. Die weitere Unterteilung der 
Gebäude wird in Kapitel 6.4 erläutert.   
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Klasse Beschreibung 
Technische Anlagen In der Klasse «Technische Anlagen» werden die folgenden drei Katego-

rien von Bauwerken zusammengefasst: 
• Installationen 

Es gibt verschiedene ober- und unterirdische Bauwerke, welche der 
Form nach ein Gebäude sein könnten, jedoch nicht unter die Definition 
des GWR fallen. Beispiele hierzu sind Wasserreservoire, Verteilkabi-
nen, Trafostationen, versenkte Abfallcontainer. Diese werden in der 
Ausprägung «Installationen» zusammengefasst. 

• Ver- und Entsorgungsleitungen 
Die ober- und unterirdischen Netze der Ver- und Entsorgungsleitungen 
umfassen neben den einfachen Leitungen auch viele, vor allem unterir-
dische Bauwerke wie Stollen, begehbare Kanäle, verschiedene Spei-
cherbecken, etc. 

• Staumauer, Damm 
Neben den Mauern, die konstruktiv bedingt zu einem Bauwerk gehören 
(siehe nachfolgende Klasse «Konstruktion») können Mauern auch ei-
genständige technische Anlagen darstellen. Das Paradebeispiel sind 
die Staumauern von Wasserkraftwerken. 

Konstruktion Zu den wichtigsten Konstruktionen, die zur Absicherung und Abstützung 
von Gebäuden errichtet werden, zählen die folgenden Kategorien: 
• Stützmauer, Aufschüttung 
• Freistehende und tragende Konstruktionen 
Diese Objekte bilden keine eigenständigen Anlagen, sondern sind techni-
sche Voraussetzung für das Bauwerksobjekt. 
Der Begriff «Konstruktion» ist aus der SIA 416 (Konstruktionsfläche als 
Element der Geschossfläche) übernommen. 
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6 Entwurf Datenmodell «Amtliches Gebäude CH» 
6.1 Zielsetzung für das Datenmodell 

In der Synthese sind die Ziele für das Datenmodell und den Datenbestand «Amtliches Gebäude 
CH» formuliert. Mit der Einführung der Begriffsdefinition im vorherigen Kapitel ist eine wichtige Rah-
menbedingung, nämlich die Objektstrukturierung, für das Datenmodell festgelegt. Wie in der Abbil-
dung 23 ersichtlich, sind beim Erarbeiten des Modells verschiedene weitere Einflussfaktoren zu 
berücksichtigen. Die Faktoren dienen dazu, die verschiedenen Modellvarianten zu beurteilen und zu 
bewerten. Die Einflussfaktoren werden in Form von Anforderungen nachfolgend beschrieben. 

Anforderungen in Bezug auf die technische Modellierung 
1. Konzise und damit überschaubare Modell haben sich bewährt. 

◦ Die Systemgrenze und der Zweck/Nicht-Zweck muss definiert sein. 
◦ Datenmodelle mit einem (zu) grossen Informationsumfang werden oftmals nicht korrekt einge-

setzt und Sachdaten zu falschen Attributen zugewiesen. Damit wird die semantische Interope-
rabilität erschwert18 . 

◦ Datenmodell mit grossen Freiheitsgraden (keine Pflichtfelder, optionale Beziehungen) sind für 
einen harmonisierten Datenbestand nachteilig. 

◦ Ableitbare Informationen sind nicht im Modell vorzusehen. 
◦ Ein modulartiger Aufbau mit potenziellen Erweiterungen sichert die nachhaltige Entwicklung. 

2. Weit verbreitete Standards mit einem umfangreichen Ökosystem bieten Vorteile in der Umset-
zung. 
◦ Internationale Standards wie CityGML und IFC werden von einer Vielzahl von Software-An-

wendungen nativ unterstützt. Die Kosten für die Datenerfassung und -bereitstellung können 
aufgrund grösserer Konkurrenz tiefer sein als bei proprietären Lösungen. 

3. Ein modularer Aufbau beziehungsweise eine Erweiterbarkeit des Datenmodells unterstützt unter-
schiedliche Bedürfnisse 
◦ Das Anwenderspektrum von Gebäudeinformationen ist sehr breit. Ein modularer Aufbau mit 

klaren Grundstrukturen kann die gezielte Erweiterung nach Domänen ermöglichen. 
◦ Das Konzept der partiellen, aber logisch verknüpften Datenmodell hat sich bewährt, beispiels-

weise im Objektwesen nach eCH-0129. 
◦ Hierarchische Modelle haben sich in der Schweiz zum Beispiel im Bereich der Werkleitungen 

(SIA 405) bewährt. 

Anforderungen in Bezug auf die Granularität der Informationen 
4. Das Gebäude wird durch seine Aussenhülle abgegrenzt (konditionierter Raum) 

◦ Das Dach und soweit vorhanden die Fassaden und Boden bilden die Aussenhülle. Dies ent-
spricht den Definitionen von SIA 416 und SIA 380. 

◦ Ein Balkon oder eine Loggia ist eine Ergänzung zu einem Gebäude (Aussengeschossfläche 
nach SIA 416). 

◦ Ein abgestütztes Dach ohne Fassaden wird durch mindestens eine Dachfläche und eine 
Stütze beschrieben (Beispiel siehe Titelbild). 

◦ Aneinander gebaute Gebäude werden durch eine "Innenfassade" unterteilt. 

18 Beispiele hierzu sind Erfahrungen im Austausch von IFC-Dateien wie auch bei der Siedlungsentwässerung 
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5. Die geometrische Granularität richtet sich nach den Erfassungsvorschriften der AV19. Dies gilt 
auch in der dritten Dimension (Dachformen, Aufbauten auf Flachdächern).   
◦ Die Anforderungen haben sich in der Praxis bewährt. 
◦ Die Informationen im Datenbestand «Amtliches Gebäude CH» und AV dürfen sich nicht wider-

sprechen. 
◦ Der 3D-Raum wird mit planaren Flächen abgebildet. Komplexe Oberflächen (u.a. Schalen) 

werden durch Dreiecks-Vermaschungen approximiert 20. Die Topologie muss gewährleistet 
werden («wasserdichte» Modelle).   

◦ Die Flächen haben per Default keine Dicke, sie definieren die Grenze zwischen Umwelt 
(Luft/Boden) und Bauwerk. Ausserhalb der Gebäudehülle kann eine Dicke sinnvoll sein (z.B. 
Balkone, Dachüberstände, etc.) 

6. Unterschiedliche Funktionen oder Materialienführen nicht zu einer Unterteilung der Objekte. 
Fenster, Türen oder Tore sind beispielsweise nicht als Objekte in den Fassaden enthalten. 
◦ Der Aufwand für die Datenerhebung steht mit den aktuellen Methoden nicht in einem vernünf-

tigen Verhältnis zum Nutzen der Informationen. 
7. Installationen wie Solarpanels, Antennen, Klimaanlagen sind nicht Bestandteil. 

◦ Die Objekte sind von kürzerer Lebensdauer und die Nachführung kann erfahrungsgemäss 
nicht gewährleistet werden. 

◦ Sie können durch eine Anwendergruppe als Erweiterungen zum Modell definiert und bewirt-
schaftet werden. 

6.2 Technische Varianten   

Aufgrund der in der Umfeldanalyse aufgezeigten Applikationsschemen und aufgrund der im voran-
gehenden Kapitel definierten Anforderungen stehen drei Lösungsvarianten im Vordergrund: 
1. «1:1 Übernahme» Internationalen Standard 1:1 übernehmen   
2. «Adaption»: Internationalen Standard adaptieren 
3. «Neutrales Modell»: Eigenes, neutrales Modell entwerfen 

6.2.1 Variante 1 – «1:1 Übernahme» eines internationalen Standards   

Diese Variante basiert darauf, dass ein bereits international verfügbarer und breit abgestützter Stan-
dard (CityGML oder IFC) als verbindliche Datenstruktur für die Schweiz übernommen wird. Es wer-
den keine weiteren Vorgaben zu den Modellstrukturen oder Inhalt erarbeitet mit der Idee, dass sich 
die besten Implementierungsansätze durchsetzen werden. Ob das Modell stärker auf Visualisierung 
(und damit die Strukturen von CityGML) oder auf Projektierung, Bau und Betrieb (und damit IFC) 
ausgerichtet wird, müsste geklärt werden. Beide Standards haben ihre Stärken (wie auch Schwä-
chen) und sind weit verbreitet. Diese Modellvariante sollte daher auch die Transformation zwischen 
den beiden Standards beinhalten. Da gemäss heutiger Situation der Austausch zwischen den bei-
den Modellen nicht verlustfrei möglich ist21, sollten das Mapping und die Transformationsvorschrif-
ten definiert werden. 

19 z.B. Fassadenversatz > 0.1m [TS 2/TS 3] bzw. 0.5m [TS4/TS5] wird abgebildet 
20 Die Daten- und Geometrietypen sind zu einem späteren Zeitpunkt im Detail zu spezifizieren. Zu klären gilt z.B., wie Flächen resp. Volu-
mina abgebildet werden, welche auf Kreisbogen beruhen. 
21 Siehe z.B. die Publikationen von Deng (2016), Gilbert (2020), Noardo (2019), Sun (2019) oder Zadeh (2019)   
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6.2.2 Variante 2 - Adaption eines internationalen Standards 

Verschiedene Applikationsschemas wie IFC und CityGML erlauben das Erstellen eines individuellen 
Profils. Ein Profil kann sowohl Erweiterungen beinhalten als auch Standard-Objekte (Klassen, Be-
ziehungen, Attribute, Aufzählwerte) ausschliessen. Aus einem umfangreichen Modell kann also – 
unter Einhaltung der minimal notwendigen Strukturen – ein einigermassen schlankes Profil abgelei-
tet werden. Für swissBUILDINGS3D wird heute bereits ein CityGML-Profil verwendet. 
Der notwendige Informationsumfang sollte gemäss Sichtung des Schemas auf Stufe Klassen und 
Beziehung vollständig abgedeckt sein. Die verwendeten Klassen sind sowohl in CityGML als auch 
IFC vorhanden, werden jedoch unterschiedlich bezeichnet. Da zur Abbildung aller möglichen Bau-
werke bis in sehr kleine Details gerade IFC ein sehr umfangreiches Modell bereitstellt, müssten zur 
Gewährleistung der notwendigen Strukturen viele weitere Klassen und Vererbungen im Modell mit-
aufgeführt werden (siehe auch Abbildung 26). Die Komplexität eines Profils mit reduziertem Umfang 
ist für die vorerst abstrakten Diskussionen in der aktuellen Projektphase hinderlich. 

Abbildung 26   Vererbungen in IFC 4 für eine normale Platte 

Abbildung 27   Beispiel eines Profils zu einem standardisierten Applikationsschemas, hier zu LADM (Felus, 
2014) 
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6.2.3 Variante 3 - Eigenes, Neutrales Modell 

In dieser Variante wird ein eigenes Modell definiert, welches also technisch unabhängig von beste-
henden Standards definiert wird und damit optimal die doch spezifischen Bedürfnisse eines Daten-
bestandes «Amtliches Gebäude CH» abdecken soll. Aufgrund der in Kapitel 6.1 eingeführten 
Anforderungen an das Modell ist aber auch bei einem neutralen, applikationsunabhängigen Modell 
zu berücksichtigen, dass: 
• mit swissBUILDINGS3D ein umfassender Datenbestand nach CityGML strukturiert ist und 
• künftig vermehrt mit Gebäudedaten im Format IFC gerechnet werden kann. 
Das Modell muss also einen bi-direktionalen Austausch mit den beiden Standards IFC und CityGML 
ermöglichen. Ein erster Ansatz eines «Unified Building Models» mit Aspekten aus CityGML und IFC 
wurde El-Mekawy (2011) publiziert. Die Motivation für diese «Sandwich-Modelle» sind darin begrün-
det, dass ein direkter Austausch zwischen IFC und CityGML bislang nicht in der gewünschten Quali-
tät erreicht werden konnte. 

Abbildung 28   Beispiel eines Modells mit Aspekten aus CityGML und IFC (Quelle: El-Mekawy, 2011) 

Der oben erwähnte Ansatz hat sich in der Praxis nicht durchgesetzt. Eine der Ursachen dafür kann 
im Vermischen von Klassen aus den verschiedenen, doch unterschiedlichen Modellstrukturen ge-
funden werden. In der konkreten Instanziierung wären also beispielsweise Geometrien von IFC mit 
Geometrien von CityGML vermischt worden (UBMFloor und UBMGround). Daraus folgt, dass ein 
neutrales Modell zwar gemeinsam verwendete Begriffe wieder aufnehmen kann (z.B. «Dach») je-
doch eine genaue Umschreibung dafür notwendig ist und gleichzeitig Transformationsregeln von 
und nach IFC beziehungsweise CityGML erarbeitet werden müssen. 

file:///%5C%5Cswrg.georz.com%5Cdata%5CDaten.Schlieren%5CProjekte%5C_weitere_Projekte%5C31.01_swisstopo_Geb%C3%A4udemodell%5C55-Phase-A_International%5CTowardsInteroperatingCityGMLandIFCBuildingModels.pdf
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6.3 Diskussion der Varianten und Empfehlung 

Aus Sicht dieser Studie und zum aktuellen Wissensstand sind die folgenden Vor- und Nachteile der 
Varianten zu nennen: 
# Variante Vorteile Nachteile 
1 Internationaler Standard 

(insbesondere IFC) 
• Starke Dynamik, ver-

schiedenste SW-Produkte für 
die beiden Formate verfügbar 

• Potential für alle Bauwerksar-
ten 

• Komplexität und Umfang des Da-
tenmodells (IFC und CityGML). 

• Kaum Einflussmöglichkeiten auf 
die Weiterentwicklung (IFC und 
CityGML) 

• IFC hat anderen Anwendungs-
zweck und der geometrische De-
taillierungsgrad ist zu fein, wird 
für viele Anwendungen nicht be-
nötigt (z.B. Fenster, Türen) 🡪
Fokus auf das Wesentliche ist in 
Frage gestellt. 

• Qualität der IFC-Daten heute 
nicht genügend (Schema wird 
nicht eingehalten, proprietäre Er-
weiterungen) – hoher Bereini-
gungsaufwand, welcher nicht 
verständlich ist. 

• Transformation IFC ↔ CityGML 
problematisch. 

2 Adaption internationaler 
Standard 

• Analog Variante 1 
• Verwendung von IFC-Kompo-

nenten wie ifcSystem und 
ifcGroup ermöglichen einfa-
ches Profil 

• Modularer Aufbau einfacher 
denkbar Nähe zum Schema 
swissBULDINGS3D (CityGML-
Profil) möglich – Investitions-
schutz   

• Analog Variante 1, wobei Modell 
etwas vereinfacht wird. 

3 Neutrales Modell • Schlankes Modell 
• Nah an die vorhandenen Da-

tenbestände ausgerichtet 
• Nähe zum Schema swiss-

BULDINGS3D (CityGML-Profil) 
möglich – Investitionsschutz   

• Nähe zu nationalen Standards 
einfacher zu gewährleisten 
(z.B. Adressen, eCH-0129 
Objektwesen) 

• Modell vollständig unter Kon-
trolle des Datenherrn 

• Zusätzlicher Aufwand für Map
ping von und nach IFC bzw. 
CityGML 

-

• Kein bestehendes Öko-System 
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# Variante Vorteile Nachteile 
• Modularer Aufbau 
• Bi-direktionale Schnittstellen 

mit CityGML und IFC möglich 
(🡪 für beide Formate müsste 
ein Profil definiert werden.) 

Aufgrund der Zielsetzungen für den Datenbestand und den Anforderungen an das Datenmodell wird 
die Variante 1 nicht weiterverfolgt. Die Variante 3 hat die beste Zielerfüllung auch wenn der Auf-
wand für einen qualitativ guten Austausch von und zu IFC bzw. CityGML nicht zu vernachlässigen 
ist. Für diese Variante wird daher eine konkrete Modellstruktur entworfen. Die Variante 2 bietet auch 
interessante Perspektiven, wird für den Moment aber nicht weiter ausmodelliert. Die konzeptionellen 
Möglichkeiten der Adaption einer internationalen Norm auf ein (Schweizer) Profil erlauben, dass ein 
für Variante 3 ausgearbeitetes Datenmodell in einer späteren Projektphase auch als Profil einer in-
ternationalen Norm geprüft werden kann. 

6.4 Vorschlag Datenmodell «Amtliches Gebäude CH»   

Legende der Modelldarstellung: 

Vererbung: Das Objekt der speziellen Klasse erbt die Attribute aus der generelleren 
Klasse. 

Komposition: Beziehung zwischen einem Ganzen und seinen Teilen wobei ein Teil nicht 
ohne das Ganze (Hauptobjekt) existieren kann (Existenzabhängigkeit) 

Aggregation: Beziehung zwischen einem Ganzen und seinen Teilen wobei ein Teil auch 
ohne das Ganze (Hauptobjekt) existieren kann. 

Assoziation: Beziehung zwischen zwei oder mehr Klassen. 

[1] Kardinalität eines Attributs - Attribut obligatorisch 

[0..1] Kardinalität eines Attributs - Attribut fakultativ 

1 – 1..* Kardinalität einer Assoziation: Ein Ganzes besteht aus einem oder mehreren Teilen. 

1 – 0..* Kardinalität einer Assoziation: Ein Ganzes kann keines, eines oder mehrere Teile bein-
halten. 

Farbgebung bei den Klassen: 

Auf oberster Ebene wird das Datenmodell zum Gebäude aufgrund seiner unterschiedlichen geomet-
rischen Ausprägung differenziert. Ein Gebäude entsteht mit dem Erstellen der Punkt-Geometrie 
(siehe nachfolgendes Kapitel). Zu jedem Gebäude können zu einem späteren Zeitpunkt die 2D- und 
3D-Geometrie ergänzt werden.   
Es ist denkbar, dass der Datenbestand «Amtliches Gebäude CH» aus verschiedenen Quellen 
(GWR, AV und 3D-Gebäude) aggregiert wird. Für den Anwender ist die Herkunft der Daten nicht 
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von Bedeutung und muss deshalb nicht sichtbar sein. Ein Gebäude soll daher mit allen Geomet-
rieinformationen und allen verfügbaren Sachdaten als ein Datensatz zur Verfügung stehen. 
Die Klassen werden in den nachfolgenden Kapiteln vertieft erläutert und verfeinert. Es ist zu beach-
ten, dass sich die Klassenbezeichnungen sofern möglich an bestehende Definitionen orientieren. 
Aufgrund der vielseitigen Anwendung von Begriffen rund um das Bauen ist es unvermeidlich, dass 
gewisse Nutzergruppen einen hier verwendeten Term anders verwenden. 

Abbildung 29 Hauptstruktur des Datenmodells 

6.4.1 Klasse «Punkt-Geometrie» 

Die einfachste Darstellung eines Gebäudes ist eine Punktkoordinate, die eine zuverlässige Lokalisa-
tion des Gebäudes sicherstellt. Um in dieser Ausprägung einfach zu bleiben und auch mit Blick auf 
die oben skizzierten Nutzungsaspekte kann die Punktreferenz in 2D ausgestaltet sein. Die Punktre-
ferenz enthält auch den Eidgenössischen Gebäude-Identifikator (EGID). Damit wird für das gesamte 
Gebäudeobjekt die schweizweit eindeutige Identifikation über den EGID sichergestellt. Mit Blick auf 
eine hohe Datenkonsistenz sollten die Punktreferenz aus den GWR-Daten übernommen werden 
(Gebäude-EGID; E-/N-Gebäudekoordinate). Neue Gebäude entstehen aufgrund der Einbindung von 
GWR in den Baubewilligungsprozess zuerst als Projekt im GWR. Dieses ist damit das führende 
System für den Datenbestand «Amtliches Gebäude CH». 
An diese Ausprägung können nun verschiedene in der Regel registerorientierte Sachdaten gekop-
pelt werden. Alle, gemäss Verordnung über das Gebäude- und Wohnungsregister (VGWR) frei ver-
fügbaren GWR-Daten, werden über diese Methode integriert22 . 

22    Art. 16 VGWR: «Das BFS veröffentlicht die Daten des GWR der Stufe A nach Anhang 1 im Internet.» Basierend auf diesem Artikel 
wäre die Nutzbarmachung dieser Daten in den Strukturen des Gebäudemodells eine weitere Veröffentlichung im Internet. 
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Abbildung 30   Ausschnitt aus dem Klassendiagramm zum Bereich Punktförmiges Gebäude   

In der gleichen Logik können weitere GWR-Themen, wie zum Beispiel Energiedaten ergänzt wer-
den. Die Punktreferenz bietet für weitere EGID-orientierte Nutzungen wie zum Beispiel Gebäudever-
sicherungen eine zuverlässige Basis. Mit dieser Logik kann sich jede EGID-basierte Nutzung 
individuell in das Modell «einklinken» und vom bestehenden Datenbestand profitieren. 

6.4.2 Klasse «2D-Geometrie» 

Die Abstrahierung eines Gebäudes als 2D-Geometrie hat eine lange Tradition und ist in den meis-
ten, planorientierten Nutzungen heute der Standardfall. Wie bereits erwähnt wird es auch künftig 
viele standardisierte Anwendungsfälle geben, die keine Auseinandersetzung mit den komplexeren 
3D-Strukturen voraussetzen. Deshalb soll auch im neuen Datenmodell die Ausprägung als 2D-Geo-
metrie bewusst bereitgestellt werden. 
In der Amtlichen Vermessung (Stand AV93) besteht ein flächendeckender 2D-Datensatz über alle 
Gebäude, der aktuell mit den GWR-Daten harmonisiert wird. Zur Gewährleistung eines zügigen Auf-
baus des Datenbestandes können die bestehenden 2D-Geometrien aus der AV93 zeitnah in den 
neuen Datenstrukturen bereitgestellt werden. In der «Weisung zur Erfassung der Gebäude in der 
amtlichen Vermessung (AV) und im Gebäude- und Wohnungsregister (GWR)» wird das Zusammen-
spiel zwischen AV- und GWR-Daten insbesondere bezüglich der Verwendung des EGID umfassend 
beschrieben. Alle Flächen, die einen EGID zugewiesen haben, werden in einer Ausprägung der 2D-
Geometrien zusammengefasst. Weitere, ein Gebäude beschreibende, Flächenelemente der AV 
werden in einer separaten Ausprägung, wie zum Beispiel «2D-Gebäudeteile» bereitgestellt. 
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Abbildung 31   Ausschnitt aus dem Datenmodell zur Illustration Bezug 3D zu 2D Objekt 

Mit der weiteren Entwicklung in Richtung 3D-Gebäudedaten sollen künftig amtliche 3D-Strukturen 
von Gebäuden zur Verfügung stehen. Die 2D- und die 3D-Geometrien müssen zueinander konsis-
tent sein. Es ist denkbar, dass sich die beiden geometrischen Repräsentationen gegenseitig beein-
flussen. Diese Entwicklungen müssen sicherlich eng mit der Entwicklung der neuen Datenstrukturen 
DM.flex in der AV abgestimmt sein, da beispielsweise in DM.flex auch eine Erweiterung der AV auf 
die dritte Dimension vorgeschlagen wird. 
Das hier präsentierte Datenmodell «Amtliches Gebäude CH» kann zum heutigen Zeitpunkt die kon-
zeptionelle Idee dieser gegenseitigen Ableitung postulieren, aber noch keine vertieften Aussagen 
zur Umsetzung machen. Die detaillierten Strukturen und Regeln für die Ableitung sind im Rahmen 
der folgenden Projektphase zu erarbeiten. Die konkrete Implementierung der Ableitung ist jedoch 
keine Voraussetzung, um mit der Bereitstellung der neuen Datenstrukturen zu beginnen, sollte der 
heutige Datenbestand der AV ausreichend sein für die Abdeckung der Klasse 2D-Geometrie. 

6.4.3 Klasse «3D-Geometrie» 

Mit der Klasse 3D-Geometrie beziehungsweise deren Unterklassen werden die Geometrie der Aus-
senhülle eines Gebäudes sowie relevante Bauteile ausserhalb des Gebäudes beschrieben. Die Ge-
bäudehülle umfasst alle ober- und unterirdischen Elemente eines Gebäudes. In der folgenden 
Abbildung wird eine Übersicht über das Klassendiagramm mit den verschiedenen Ausprägungen 
der 3D-Geometrie dargestellt. Die Erläuterungen zu den einzelnen Klassen finden sich im An-
schluss. Das vollständige Klassendiagramm ist in der Beilage 5 zu finden. 
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Abbildung 32   Klassendiagramm mit Details zur 3D-Struktur 
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Die drei Standardklassen «Fassade», «Platte» und «Dach» bilden die Grundstruktur für den 3D-
Körper des Gebäudes. In der minimalen Ausprägung besteht ein 3D-Gebäude aus einem Dach, 
ohne Wände und ohne Bodenplatte. Deshalb muss immer mindestens eine Dachstruktur vorhanden 
sein. Die vorgesehene Grundstruktur (Dach, Fassade, Platte) stellt den Nutzern einen kompakten 
3D-Gebäudekörper ohne vertiefende Details bereit. Im Sinne der 80/20 Regel kann damit ein be-
achtlicher Teil der Nutzungsbedürfnisse relativ pragmatisch abgedeckt werden. Objekte, welche die 
(abgeschlossenen) Gebäudehülle definieren, sind in der Regel durch planare Flächen abgebildet 
(siehe Kapitel 6.1, Punkt 5). Für die Explosionszeichnung (Abbildung 34) wurden alle Objekte aus-
serhalb der Gebäudehülle mit einer Dicke versehen, damit sie für die Visualisierungen eine gute Re-
präsentation der sichtbaren Ausdehnung darstellen. Dies betrifft Dachüberstände, Balkone als 
Spezialfall einer Kragplatte, Konstruktionselemente und Verkehrsträger. Detailliertere Abklärungen 
zu den vorgesehenen Geometrien müssen in einer Machbarkeitsstudie erfolgen. 
Die beiden Klassen «Konstruktion» und «Verkehrsträger» wurden im Kapitel 5 bereits auf Stufe 
Bauwerksmodell kurz eingeführt. Wenn solche Elemente im engen Kontext zum und demzufolge 
nicht unabhängig vom Gebäude vorhanden sind, sollen diese in den Daten auf das zugehörige 3D-
Gebäudeobjekt referenzieren. 
Weitere Gebäudeteile wie Anbauten, Wintergärten, Dachaufbauten, etc. können als eigenständige 
Objekte «3D-Geometrie» abgebildet und über die Verschachtelung der Klasse mit dem Hauptobjekt 
zusammengeführt werden. Diese Gebäudeteile befinden sich immer ausserhalb der Gebäudehülle 
und repräsentieren damit «Aussengeschossflächen» gemäss SIA 416. 
Die Klasse «Stockwerk» bildet eine standardisierte Erweiterung des Modells, indem die Strukturen 
klar definiert, die Daten aber nur bei konkretem Nutzungsbedarf (z.B. Stockwerkeigentum) erfasst 
werden. 

Abbildung 33   Grundlage für Explosionsdarstellung in der folgenden Abbildung (Datenquelle: SIA Dokumenta-
tion D 0270), grüne Flächen repräsentieren vereinfachten Geländeverlauf 
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Abbildung 34   Explosionsdarstellung des Datenmodells «Amtliches Gebäude CH»   
(Datenquelle: SIA Dokumentation D 0270) 

Nachfolgend werden die verschiedenen Elemente der 3D-Geometrie näher erläutert. 
Klasse «Dach» 
Die Minimalstruktur eines Gebäudes bilden die Dachobjekte. Diese begrenzen das Gebäude nach 
oben ab. Die Klasse «Dach» umfasst diejenigen Objekte, die das Gebäude als geometrisches Ob-
jekt abschliessen. Damit entsteht eine einfache Struktur z.B. für Volumenberechnungen. Allfällige 
Dachüberstände werden als separate Spezialisierung in der Klasse «Dachüberstände» ausgewie-
sen, damit diese von Nutzern auf einfache Weise zu- und weggeschaltet werden können. 

Klasse «Platte» 
In der Klasse «Platte» werden die horizontalen Strukturen des Gebäudes abgebildet. Wenn solche 
Strukturen bestehen, dann muss mindestens eine Bodenplatte ausgewiesen werden. Diese be-
grenzt das Gebäude gegen den Untergrund ab. Aufgrund der Zugänglichkeit und der Tradition der 
Höhenreferenz im Bau wird standardmässig die Oberseite der Bodenplatte im Modell verwaltet. 
In der Klasse «Kragplatten» werden Platten verwaltet, die das Gebäude gegen unten abschliessen, 
sich aber nicht auf oder im Boden befinden (quasi «Bodenplatten in der Luft» und damit Teil der Ge-
bäudehülle) oder die ausserhalb der Gebäudehülle liegen (z.B. Balkonplatte). Die Klasse «Boden 
(Zwischenstock)» bildet eine standardisierte Erweiterung des Modells, indem die Strukturen klar de-
finiert, die Daten aber nur bei konkretem Nutzungsbedarf (z.B. Stockwerkeigentum) erfasst werden. 
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Ein Boden unterteilt das Gebäudeinnere in mehrere, horizontale Ebenen. Demzufolge muss die Di-
cke des Bodens verwaltet werden. Diese Informationen können aus IFC-Datenstrukturen übernom-
men werden. 

Klasse «Fassade» 
Die Fassaden verbinden die Boden- oder Kragplatte mit den Dachstrukturen und bilden die Umhül-
lende des Gebäudes als Abgrenzung zur Umwelt. In den meisten Fällen ist damit die Fassade die 
vertikale Umhüllende. Diese können aus klassischen Aussenfassaden (überirdisch), aus der Aus-
senseite der Kellermauern (unterirdisch) oder in Umsetzung der GWR-Objektdefinition aus Innen-
mauern («Abbruchkriterium», in der Regel Brandmauern, in der AV als Trennmauer bezeichnet) 
bestehen. 
Fassadenobjekte können mit verschiedenen Texturen oder anderen Zusatzinformationen wie z.B. 
Energienutzung ergänzt werden. 
Aus einer IFC-Struktur kann die Fassade als Aussenwand direkt abgeleitet werden. Zudem können 
allfällig in IFC vorhandene Texturen übernommen beziehungsweise aus den weiteren Objekten 
(Fenster, Türen etc.) Texturen gerechnet werden. 

Klasse «Stockwerk» 
Die Klasse «Stockwerk» bildet eine standardisierte Erweiterung des Modells, indem die Strukturen 
klar definiert, die Daten aber nur bei konkretem Nutzungsbedarf (z.B. Stockwerkeigentum) erfasst 
werden. 
Diese Klasse «Stockwerk» umfasst lediglich die Liste der Geometrieobjekte, die das Stockwerk be-
grenzen. 
Horizontal sind dies die verschiedenen Arten von Platten, wobei bei Kragplatten und bei Dächern für 
diesen Anwendungsfall zwingend auch die eine Dicke vorhanden sein muss. 
In der Klasse «Wand» werden die vertikalen Unterteilungen zwischen zwei Platten verwaltet. Diese 
Informationen können aus IFC-Datenbeständen übernommen werden. Eine Wand hat immer eine 
Dicke. Im Gegensatz zur Fassadenfläche, die über das ganze Gebäude durchläuft, bildet eine Aus-
senwand das Wandobjekt zwischen Decke und Boden des jeweiligen Stockwerks (siehe auch Abbil-
dung 34). 

Klassen «Konstruktion» und «Verkehrsträger» 
Konstruktionen sind wichtige Teile des Gebäudes, die für das Gebäude unverzichtbar sind, aber das 
Gebäudeobjekt im Sinne der Definition nicht prägen, wie zum Beispiel massive Unterzugstrukturen 
unterhalb von Kragplatten oder mächtigen Stützmauern unterhalb eines Gebäudes in Hanglage. 
Die gleichen Überlegungen gelten für Verkehrsträger als Erschliessungseinrichtungen des Gebäu-
des, die aber keine eigenständige Verkehrsfunktion wahrnehmen können, wie zum Beispiel Ram-
pen, Auffahrten, Treppen, etc. 
Beide Themen sind nicht als spezialisierte Klassen der 3D-Gebäudegeometrie modelliert, sondern 
als Komposition dazu. Damit soll der unterschiedliche Charakter dieser Informationen betont wer-
den.   

Sachdaten 
Auf die Verfeinerung des Modells mit Sachdaten wird im Rahmen dieser Studie verzichtet. 
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6.5 Plausibilisierung Datenmodell «Amtliches Gebäude CH» anhand konkreter Beispiele 

Die Strukturen und Beziehungen gemäss Datenmodell werden nachfolgend an einigen konkreten 
Beispielen plausibilisiert. Die Beispiele sind so gewählt, dass einige unterschiedliche Gebäude in 
heute verfügbaren Datenbeständen (AV, GWR, swissBUILDINGS3D) analysiert werden und danach 
die Abbildung der Realwelt in den Datenstrukturen skizziert wird. 

6.5.1 Überbauung Steinfelsareal Zürich 

Situation 
Das Steinfels-Area wurde nach der Deindustrialisierung einer neuen Nutzung zugeführt. Verschie-
dene bestehenden Bauten wurden zwischen 2000 und 2003 erweitert und ergänzt. Ebenfalls wur-
den mehrere neue Gebäude erstellt. Die Symbiose von Alt und Neu zeigt sich am eindrücklichsten 
beim 160m langen "Wolkenbügel" welcher auf den bestehenden Bauten entlang der Heinrichstrasse 
errichtet wurde. 

Abbildung 35 Steinfels Areal, Schrägluftansicht, Quelle: Bing Maps 

Abbildung 36 Steinfels Areal, Situation Seite Heinrichstrasse (Quellen Google Street View, Allreal) 
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Abbildung 37   Steinfels Areal, Stadtmodell Zürich (pro EGID-Objekt eine Farbe) 

Abbildung 38 Steinfels Areal, Situationsplan aus der AV, überlagert mit EDID aus dem GWR (Quelle: 
maps.geo.admin.ch) 

https://maps.geo.admin.ch
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